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3. Richtlinien zur Verbesserung  
der Sicherheit bei Bundesspielen

I. Allgemeines
§ 1 

Geltungsbereich

1. Diese Richtlinien gelten
a) f!r Bundesspiele gem"û §§ 41 und 42 DFB-Spielordnung, die auf von 

Vereinen und Kapitalgesellschaften (nachfolgend Verein) der Lizenz-
ligen und der 3. Liga genutzten Platz anlagen ausgetragen werden.

 Die infrastrukturellen/sicherheitstechnischen/medi entechnischen Anfor-
derungen f!r Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen erge-
ben sich aus § 6 der Lizenzierungsordnung sowie dem Anhang XI zur 
LO (Medien-Richtlinien f!r die Spiele der Bundesliga und 2. Bundes-
liga), und f!r Vereine der 3. Liga aus den Anlagen 1 und 2 sowie den 
Medien-Richt linien 3. Liga. Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser 
Richtlinien;

b) f!r die Spiele der Frauen-Bundesliga und die Spiele um die sportliche 
Qualifikation f!r die Frauen-Bundesliga sowie die Spiele der 2. Frauen-
Bundesliga und die Relegationsspiele um den Klassenverbleib in der  
2. Frauen-Bundes liga.

 F!r diese Spiele sind lediglich die in den §§ 3 Nr. 2., 7 Nr. 6., 8, 13, 17, 
19, 21, 22 und 24 sowie f!r Spiele der Frauen-Bundesliga zus"tzlich die 
in den §§ 11 Nrn. 1. und 2., 20 Nrn. 1. und 2., und 26 Nrn. 1., 2. und 3. 
getroffenen Regelungen verbindlich; im #brigen wird die Einhaltung der 
Richtlinien empfohlen.

2. Sie umfassen alle Sicherheitsmaûnahmen baulicher, technischer, organisa-
torischer und betrieblicher Art, die bei Bundesspielen auf einer Platzanlage 
sowie in deren Nahbereich auf den entsprechenden Verkehrs wegen und 
Parkfl"chen erforderlich sind. 

3. Die Vorschriften der UEFA und der FIFA sowie die $ffentlich-rechtlichen 
Bestimmungen bleiben hiervon unber!hrt.

§ 2
Aufgaben und Zuständigkeiten
1. Die Richtlinien verpflichten ausschlieûlich die Mitglieder des DFB. 
2. Es ist Aufgabe des Vereins, alle zumutbaren Maûnahmen zu treffen oder 

auf diese hinzuwirken, die geeignet oder erforderlich sind, die Sicherheit 
bei der Durchf!hrung von Bundesspielen auf der von ihnen genutzten 
Platzanlage zu gew"hrleisten. Der Verein ist f!r das Verhalten aller Perso-
nen verantwortlich, die in seinem Auftrag bei der Organisation der Bundes-
spiele mitwirken. 

3. Soweit der Verein aus eigenem Recht keine Befugnis besitzt, die not-
wendigen Sicherheitsmaûnahmen selbst anzuordnen und gegebenenfalls 
durchzuf!hren, hat er bei den zust"ndigen Stellen auf deren Realisierung 



98

Ri
ch

tlin
ien

 zu
r V

erb
es

se
run

g d
er 

 
Sic

he
rhe

it b
ei 

Bu
nd

es
sp

iel
en

hinzuwirken. Werden die vom Verein f!r erforderlich gehaltenen Sicherheits-
maûnahmen nicht durchgef!hrt, so hat er dem DFB und/oder der DFL zu 
berichten. 

4. Die Rechte und Pflichten der zuständigen Stellen des privaten und öffent-
lichen Rechts (z. B. Platzanlagenbetreiber, Ordnungsamt, Polizei, Feuer-
wehr) bleiben davon unberührt.

II. Bauliche Maßnahmen
§ 3

Grundsatz
1. Eine Platzanlage von Vereinen der Lizenzligen und der 3. Liga darf grund-

sätzlich nur dann für die Austragung von Bundesspielen genutzt werden, 
wenn sie in baulicher und technischer Hinsicht den Sicherheitserforder-
nissen entspricht sowie die für den Bau und die technische Ausstattung 
der Platzanlage und die vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen 
geltenden Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsanordnungen beachtet 
worden sind. Die sicherheitstechnischen und infrastrukturellen Anforde-
rungen der Anlagen 1 und 2 sind zu erfüllen.

2. Der Verein ist verpflichtet, die von ihm genutzte Platzanlage gemeinsam mit 
den Sicherheitsträgern jährlich rechtzeitig vor Saisonbeginn zu überprüfen 
und das Ergebnis in einem Besichtigungsprotokoll niederzulegen.

 Das Protokoll ist der DFB-Kommission Prävention & Sicherheit & Fußball-
kultur  unaufgefordert vorzulegen. 

 Vereine der Lizenzligen legen die Protokolle zusätzlich der DFL vor. 

§ 4
Bereich außerhalb der Platzanlage
1. Die Platzanlage soll durch leistungsfähige Verkehrswege für den Indivi dual-

verkehr erschlossen sein und – nach Möglichkeit – auch günstige Anbin-
dungen an Massenverkehrsmittel haben. 

2. Der Größe der Platzanlage angemessene – bei Bedarf auch beleuchtete – 
Parkplätze für Pkw und Busse mit ausreichenden Rückstauräumen sollen 
im Nahbereich vorhanden sein, um den Zuschauern einen angemessenen 
sicheren Zugang zur Platzanlage zu ermöglichen.

 Für Menschen mit Behinderung sind ausreichende Stellplätze vorzuhalten. 
Auf diese Stellflächen ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen. 

3. Alle Straßen und Wege innerhalb und außerhalb der Platzanlage sowie die 
den Sektoren des Stadions zugeordneten Parkplätze sind mit Leitbeschil-
derung auszustatten.

 Die Leitbeschilderung soll bereits weit abgesetzt von der Platzanlage und 
den Parkplätzen aufgestellt sein. Sie muss mit international verständlichen 
Zeichen (Piktogrammen) versehen sein. 
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4. Alle Gehwegverbindungen zur Platzanlage sollen entsprechend dem 
 Ver kehrs  aufkommen dimensioniert, 
– nach M!glichkeit kreuzungsfrei mit dem Fahrverkehr gef"hrt und 

± ausreichend ausgeleuchtet sein. 

5. Auf den Parkpl#tzen und den Wegen zur Platzanlage sollen Notrufeinrich-
tungen installiert sein. 

6. Im Nahbereich der Platzanlage sind groûe $bersichtstafeln zur weiteren 
Orientierung (Lage der Eing#nge und Bl!cke) anzuordnen.

§ 5

Äußere Umfriedung, Kassen, Zugänge und Kontrollstellen
1. Die #uûere Umfriedung umschlieût weitr#umig die gesamte Fl#che der 

Platzanlage. Sie muss mindestens 2,20 Meter hoch sein und darf nicht 
leicht zu "bersteigen, zu durchdringen, zu unterkriechen und zu beseitigen 
sein. Die Umfriedung soll in ihrer ganzen L#nge einsehbar sein; in der N#he 
befindliche B"sche, B#ume etc. d"rfen nicht zum $berklettern geeignet 
sein. Kassen, Kioske oder andere Geb#ude, welche in der Umfriedung lie-
gen, sind so auszubilden, dass sie keine $bersteighilfen bieten. 

2. Zu- und Ausg#nge sowie Zu- und Abfahrten in der #uûeren Umfriedung 
sind so auszugestalten, dass der Fahrzeug- und Personenverkehr z"gig 
und geordnet abgewickelt werden kann. Staur#ume f"r Fahrzeuge und 
Fuûg#nger sind so einzurichten, dass sie nicht in den !ffentlichen Verkehrs-
raum hineinragen. 

3. Alle Tore m"ssen z"gig ge!ffnet bzw. geschlossen werden k!nnen, ohne 
dass dadurch besondere Gefahren verursacht werden. Sie sind so ein-
zurichten, dass sie dem Druck von Menschenmengen standhalten. In 
 ge!ffnetem Zustand m"ssen sie durch Feststeller in ihrer Lage gesichert 
werden k!nnen. F"r die Tore ist eine so genannte ¹Feuerwehrschlieûungª 
vorzusehen (z. B. Doppelschlieûzylinder). 

4. An den Zug#ngen zur Platzanlage sind grunds#tzlich Leiteinrichtungen, 
z. B. Dr#ngelgitter, einzurichten und so aufzustellen, dass Personen nur 
einzeln und hintereinander Einlass finden k!nnen. Im Stauraum vor den 
Zug#ngen sollen bei Bedarf Vorsperren eingerichtet werden. 

5. An den Zug#ngen/Zufahrten sind Einrichtungen zu schaffen, an denen die 
M!glichkeit besteht, Personen und Gegenst#nde zu durchsuchen, Sachen 
abzulegen und gesichert zu verwahren (Kontrolleinrichtungen). 

6. Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder Z#hlung der Besucher 
(z. B. Drehkreuze) sind nur zul#ssig, wenn sie im Gefahrenfall in voller  Breite 
ge!ffnet werden k!nnen oder in unmittelbarer N#he ausreichend breite 
Auslasstore vorhanden sind. 

7. Kassen und Kontrolleinrichtungen sollen in die #uûere Umfriedung einbe-
zogen werden; sie sind gegen unbefugtes Eindringen und Inbrandsetzen 
zu sichern.
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8. Kassen- und Kontrolleinrichtungen sollen mit Telefon an die Regiezentrale 
des Veranstalters angeschlossen sein. Sie sind zu beleuchten, wenn Ver-
anstaltungen w!hrend der Dunkelheit stattfinden. 

9. F"r die Einsatzkr!fte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sind 
von den Besuchereing!ngen getrennte Eing!nge anzuordnen.

§ 6

Innere Umfriedung

Die innere Umfriedung umschlieût den engeren Bereich der Platzanlage um die 
Zuschauerbereiche und die Trib"nen. Sie soll entsprechend § 5 (1) eingerichtet 
werden, wenn hierzu die fl!chenm!ûigen Voraussetzungen gegeben sind.

§ 7

Spielfeldumfriedung, Rettungstore zum Spielfeld, Spielerzugang

1. Der Innenraum ist durch eine mindestens 2,20 Meter hohe Einz!unung 
(Metallkonstruktion, Sicherheits-Verbundglas etc.) oder einen schwer "ber-
windbaren Graben oder durch eine Kombination von Zaun und Graben 
oder durch die Anhebung der ersten Zuschauerreihe von mindes tens  
2 Metern "ber Spielfeldniveau von den Zuschauerbereichen abzugrenzen. 

 Mit dem vom Verein nachzuweisenden vorherigen Einverst!ndnis des 
 Stadioneigent"mers und der #rtlichen Sicherheitsorgane kann die Innen-
raumsicherung vor Sitzplatzbereichen auch durch andere geeignete Maû-
nahmen gew!hrleistet werden. 

2. In den Stadien m"ssen die einzelnen Zuschauerbereiche (Bl#cke) zwei 
voneinander unabh!ngige ins Freie zu #ffentlichen Verkehrsfl!chen f"h-
rende Rettungswege haben.

 In Ausnahmef!llen kann der zweite Rettungsweg in den Innenraum gef"hrt 
werden.

 Bei Trib"nen, welche auf dem Niveau des Spielfeldes beginnen, sind in den 
Z!unen oder Abschrankungen Rettungstore einzubauen. 

 Soweit die Zuschauerbereiche vom Spielfeld durch einen Graben getrennt 
sind, sind in H#he der Rettungstore $berbr"ckungen einzurichten.

3. Die Rettungstore m"ssen schnell und leichtg!ngig in Richtung Spielfl!che 
zu #ffnen sein und in ge#ffnetem Zustand durch selbsteinrastende Fest-
steller gesichert werden. Der $bergang zur Spielfl!che muss niveaugleich 
sein. Sie sind grunds!tzlich in direkter Flucht der jeweiligen Treppen- und 
Stufeng!nge des Zuschauerbereiches einzurichten. Die Fluchtrichtung 
zum Spielfeld darf nicht durch Werbebanden oder andere Einrichtungen 
versperrt werden. Vorhandene Werbebanden m"ssen so konstruiert sein, 
dass sie keine Hindernisse bilden. 
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4. Die Rettungstore sollen einflügelig und müssen mindestens 1,80 Meter breit, 
mit einem Panikverschluss versehen, in ihren Umrissen farblich heraus-
gehoben und mit Ziffern oder Buchstaben beidseitig gemäß DIN 48441,  
Teil 1, Ziffer 4.55 gekennzeichnet sein. Der Panikverschluss darf von der 
Zuschauerseite aus nicht zu öffnen sein.

5. Die Öffnung der Tore darf ferngesteuert oder manuell vorgenommen 
 werden. Soweit Tore nur manuell zu öffnen sind, hat dies vom Spielfeld aus 
zu erfolgen. Beim Ausfall ferngesteuerter Systeme ist die unverzügliche 
manuelle Öffnung der Tore sicherzustellen. 

6. Die Spieler und Schiedsrichter sind durchgängig auf dem Weg zwischen 
Kabinen und Spielfeld durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen gegen 
 Einwirkungen zu schützen.

 Dieser Bereich darf nur besonders berechtigten Personen zugänglich sein. 

§ 8
Äußerer/innerer Rettungsweg
1. In Abstimmung mit den Verantwortlichen der örtlichen Sicherheitsträger 

(Polizei, Ordnungsbehörde, Feuerwehr, Rettungs- und Sanitätsdienst) ist 
ein außerhalb der Platzanlage liegender und durch Halteverbote freizu-
haltender Rettungsweg (äußerer Rettungsweg) zu schaffen und zu kenn-
zeichnen. Das Normblatt DIN 140902 Feuerwehrpläne ist in Abstimmung 
mit der örtlichen Feuerwehr zu beachten. Der äußere Rettungsweg sollte 
zweispurig angelegt und befahrbar sein. 

2. Der äußere Rettungsweg ist in Planunterlagen zu kennzeichnen. Die Pläne 
sind allen Sicherheitsträgern, dem Platzanlagenbetreiber und dem Verein 
zur Verfügung zu stellen. 

3. Für die Einrichtung und Festlegung eines innerhalb der Platzanlage gele-
genen Rettungsweges (innerer Rettungsweg) gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 

4. Das Spielfeld der Platzanlage muss über mindestens eine Zufahrt erreich-
bar sein. Die Zufahrt soll im Gegenrichtungsverkehr befahrbar sein. 

5. Soweit eine Laufbahn vorhanden ist, muss diese mindestens auf einer 
 Seite für das Befahren durch Einsatzfahrzeuge freigehalten werden.

§ 9
Zuschauerbereiche
1. Zuschauerbereiche sind grundsätzlich in mindestens vier getrennte 

 Sek toren zu unterteilen, die jeweils über eigene Zugänge, Toiletten, Kioske  
und andere wichtige Einrichtungen verfügen. An den Grenzen der Sek toren 
und zwischen den Sitz- und Stehplätzen sind Abtrennungen –  mindestens 
2,20 Meter hoch – anzuordnen, welche den Wechsel von  Zuschauern in die 
anderen Bereiche verhindern.

(1) DIN 4844 – Teil 1 – Sicherheitskennzeichnung – Maße, Erkennungsweiten
(2) DIN 14090 – Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück
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 2. Alle Zuschauerbereiche sind baulich so auszugestalten, dass der Zu-
schauer im Gefahrenfall nicht durch den Verkehrsfluss st!render Ein-
bauten oder Einrichtungen (z. B. sogenannte ¹tote Eckenª) gehindert ist, 
seinen Platz in Richtung eines Ausgangs bzw. Rettungstores zu verlassen.

 Alle Bl!cke m"ssen mindestens zwei voneinander unabh#ngige bauliche 
Rettungswege haben.

 3. In den Stehplatzbereichen sind Wellenbrecher anzubringen. Ihre Ein rich-
tung und Ausgestaltung richten sich nach den gesetzlichen Bestim-
mungen.  Vorhandene Wellenbrecher sind j#hrlich auf ihre Stand- und 
Bruchfestig keit zu pr"fen.

 Stehpl#tze m"ssen im $brigen in Bl!cken f"r h!chstens 2.500 Besucher 
angeordnet werden, die durch geeignete Abschrankungen mit eigenen 
 Zug#ngen abgetrennt sind. 

 4. In den Zuschauerbereichen sind die Umgebung und der Boden so aus-
zugestalten, dass keine Steine, Platten oder sonstige Gegenst#nde auf-
genommen, herausgebrochen oder anderweitig entfernt werden k!nnen. 
Mobile Sachen auf der Platzanlage, z. B. Papierk!rb e etc., sind zu  befestigen. 

 5. Alle Zu-, Aus- und Durchg#nge, Zu- und Abfahrten innerhalb der Platz-
anlage sollen mit Schl!ssern ausgestattet werden, die mit einem Einheits-
schl"ssel ge!ffnet werden k!nnen.

 6. Die Auf- und Abg#nge sowie die Rettungswege sind durch Signalfarben-
Anstrich zu markieren; das Normblatt DIN 4844, Teil 1 ist zu beachten. 

 7. Die Zuschauerbereiche (Bl!cke) sind zu kennzeichnen. Die Kennzeich-
nung ist deutlich erkennbar und so auszugestalten, dass sich Zuschauer 
und insbesondere Sicherheitskr#fte jederzeit daran orientieren k!nnen. 

 8. Die Bl!cke f"r die Fans der beiden Mannschaften sollen m!glichst weit 
voneinander entfernt angeordnet werden. Ihre Abtrennung zu den Zu-
schauerbereichen ist besonders stabil auszubilden. Der Block f"r die Fans 
der Gastmannschaft muss einen eigenen Zugang haben. Der Weg dorthin 
soll m!glichst wenig andere, von den "brigen Stadionbesuchern benutzte 
Wege kreuzen. 

 9. Alle baulichen Einrichtungen innerhalb der Platzanlage sind unter Brand-
schutzgesichtspunkten mit entsprechenden Baustoffen gem#û DIN 4102 3 
zu erstellen.

10. Auf Platzanlagen ohne Laufbahn (so genannte reine Fuûballstadien)  
sind hinter den Toren mindestens in Strafraumbreite ausreichend hohe, 
engmaschige Netze (maximale Maschenbreite 5 x 5 Zentimeter) zur $ber- 
und Durchwurfsicherung zu installieren. Die Anlage sollte auch von der 
Befehlsstelle des Ordnungsdienstes aus bedient werden k!nnen.

11. Jeder Sektor muss "ber gen"gend Kioske und Toiletten entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften verf"gen. Jeder Toilettenraum muss einen 
Vor raum mit Waschbecken und gen"gend Handt"chern und/oder Hand-
trocknern haben. Die Toilettenr#ume sind f"r die Veranstaltung hell,  sauber 

(3) DIN 4102 ± Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
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und hygienisch vorzuhalten. Bereiche, in denen sich erfahrungsgem!û 
Risikogruppen aufhalten, sind mit eigenen Toiletten und Kiosken auszu-
statten. 

12. Die Sitzpl!tze m"ssen gem!û den gesetzlichen Bestimmungen angeord-
net sein. Sie m"ssen einzeln, nummeriert, anatomisch geformt und unver-
r"ckbar befestigt sein sowie eine mindestens 30 Zentimeter hohe R"cken-
lehne haben. Die Stehplatzbereiche von Stadien der Lizenzligen sollen 
kontinuierlich in Sitzpl!tze umger"stet werden, wobei Stehpl!tze bis zu  
20 Prozent der gesamten zul!ssigen Stadionkapazit!t erhalten bleiben 
k#nnen. In diesen Bereichen sollen Wechselpl!tze eingebaut werden.

13. F"r Menschen mit Behinderung ist eine angemessene Anzahl von Sitz-
pl!tzen vorzusehen, die vor der Witterung gesch"tzt  sein sollen. Den  Pl!tzen 
f"r Rollstuhlbenutzer sind Besucherpl!tze f"r Begleitpersonen  zuzuordnen.

 Die Pl!tze und die rollstuhlg!ngigen Wege sind durch Hinweisschilder gut 
sichtbar zu kennzeichnen. Die Pl!tze sollen gute Sicht auf das Spielfeld 
haben und ohne Umwege so zu erreichen sein, dass weder die Rollstuhl-
benutzer noch andere Zuschauer dadurch Unannehmlichkeiten in Kauf 
nehmen m"ssen. Kioske und behindertengerechte Toiletten sollen in der 
N!he und leicht zug!nglich sein. 

§ 10
R•ume f€r Sicherheits- und Ordnungskr•fte, Fernseh€berwachung
 1. Den Sicherheitskr!ften und dem Ordnungsdienst sind Sammelpl!tze  

und Bereitstellungsr!ume sowie Parkfl!chen zur Aufstellung ben#tigter 
Einsatz fahrzeuge einzurichten und vorzuhalten. 

 2. Dem Sanit!ts- und Rettungsdienst, der Polizei, dem Ordnungsdienst und 
der Feuerwehr sind R!ume f"r Befehlsstellen einzurichten. Sie m"ssen 
 einen $berblick auf die Trib"nen ± und soweit baulich m#glich ± auf 
 sicherheitsrelevante Bereiche erm#glichen. 

 3. Die Befehlsstellen der unter Absatz 2 genannten Sicherheitstr!ger sollen 
m#glichst in zusammenh!ngenden R!umen (Sicherheitszentrale) unter-
gebracht werden. Stadionsprecher und Einsatzleitung der Polizei sind 
grund s!tzlich nebeneinander unterzubringen. 

 4. Der Polizei sind im Bereich der Platzanlage an gesicherter und geeigneter 
Stelle Verwahr- und Festnahmer!ume f"r bis zu 20 Personen einzurichten. 
Ferner sind R!ume f"r den Betrieb einer Polizeiwache vorzusehen, die f"r 
alle leicht erreichbar sein m"ssen. 

 5. Innerhalb der Platzanlage mit Blick auf den Umgriff, die Zuschauerwege und 
auf die Zuschauerpl!tze sowie in den Auûenbereichen vor den Eing!ngen 
sind Video-Kameras mit Zoom-Einrichtungen zu installieren. Die Anlage 
muss von der Befehlsstelle der Polizei zu bedienen, an die Polizeimonitore 
angeschlossen sein und die M#glichkeit der Standbildaufnahme zur Iden-
tifikation von Personen bieten. Die Anlage sollte auch von der Befehlsstelle 
des Ordnungsdienstes aus bedient werden k#nnen.

 Die Befehlsstelle der Polizei (§ 10 Nr. 2.) ist mit einer Vorrangschaltung f"r 
die Video"berwachungsanlage auszustatten.
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§ 11
Regelungen für Mannschaften/Schiedsrichter und gefährdete Personen
1. Für Vereine, Schiedsrichter und andere Offizielle müssen ausreichend 

Parkplätze bereitgestellt werden. Diese Plätze sollen sich in unmittelbarer 
Nähe der Umkleideräume, von den öffentlich zugänglichen Bereichen ge-
trennt, und vorzugsweise innerhalb oder in Nähe des Stadiongebäudes 
befinden. Spieler und Schiedsrichter sollen sich aus ihren Fahrzeugen 
 direkt in ihre Umkleideräume begeben können, ohne dabei mit Zuschauern 
in Kontakt zu kommen. Ist ein solch direkter Zugang für die Vereine und die 
Offiziellen nicht möglich, muss ein Schutz durch Ordnungs-, Sicher heits-
kräfte gewährleistet sein. 

2. Ein nicht öffentlicher und geschützter Bereich soll vorgesehen werden, in 
den Mannschaftsbusse und Autos einfahren können und der es Vereins-
verantwortlichen, Spielern, Schiedsrichtern und anderen Offiziellen er-
möglicht, das Stadion sicher zu betreten und zu verlassen. Die Ausgestal-
tung richtet sich nach § 5 Absatz 1. Dieser Bereich ist nur für berechtigte 
Personen zugänglich.

3. Für gefährdete Personen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
4. Für besonders gefährdete Personen sind im Bedarfsfall Räume und Auf-

ent haltsbereiche einzurichten, die gegen gewaltsames Eindringen und  
die Einwirkung mit Schusswaffen oder Sprengmitteln gesichert sind; ge-
sicherte Flächen für das Abstellen der Fahrzeuge dieser Personen sind 
 bereitzustellen. 

§ 12
Beleuchtung, Sicherheitsstromversorgung
1. Soweit Spiele während der Dunkelheit stattfinden, müssen folgende  Bereiche 

ausreichend beleuchtbar sein: 
– Zu- und Ausfahrten, Zu- und Ausgänge im Bereich der äußeren und – 

soweit vorhanden – inneren Umfriedung sowie die Kassen und Stau-
räume vor den Zugängen, die Parkplätze und die Wege zur Platzanlage 
außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 

– Wege und Umgriff zwischen der äußeren und – soweit vorhanden – 
 inneren Umfriedung bzw. den Tribünen 

– Zuschauerbereiche, Tribünen und Innenräume. 
2. Bei Ausfall der Stromversorgung aus dem öffentlichen Netz muss eine 

 Sicherheitsbeleuchtung durch eine Sicherheitsstromversorgung gewähr-
leis tet sein.

§ 13
Beschallungseinrichtungen
1. Die Platzanlage ist mit einer Beschallungseinrichtung auszustatten. Sie soll 

folgende Bereiche, wahlweise gesamt oder selektiv, ausreichend beschallen: 
– die Ein- und Ausgänge/Zu- und Abfahrten, Kassen und Karten kon troll-

stellen, Aufstellflächen und -räume an der äußeren/inneren Umfriedung 
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– den Umgriff zwischen !uûerer und innerer Umfriedung sowie Trib"nen 
samt Zu- und Abg!ngen/Zu- und Abfahrten 

± die Zwischenbereiche mit folgender Unterteilung:

± hinter den Toren,

± Gerade und Gegengerade (insbesondere die Bereiche der ¹G!ste-ª und 
¹Heimfansª),

± das Spielfeld.

2. Die Beschallungsanlage ist so auszugestalten, dass Durchsagen auch bei 
ung"nstigen Verh!ltnissen zu verstehen sind. F"r Notf!lle muss gew!hr-
leis tet sein, dass der Lautsprecherpegel automatisch den h#chsten Level 
erreicht; eine besondere Schaltung (Panikschaltung) ist vorzusehen. 

 Die Vorschriften "ber die Sicherheitsstromversorgung (§ 12 Absatz 2) 
 gelten entsprechend. Die Befehlsstelle der Polizei (§ 10, Absatz 2) ist mit 
einer Vorrangschaltung f"r die Beschallungseinrichtung auszugestalten. 

3. Im Stadion eingesetzte mobile Beschallungsanlagen m"ssen sowohl vom 
Stadionsprecher als auch "ber die Vorrangschaltung der Polizei abge-
schaltet werden k#nnen. 

§ 14

Kommunikationseinrichtungen

1. Die Regiezentrale der Veranstaltungsleitung sowie die Befehlsstellen der 
Sicher heitstr!ger sind mit amtsberechtigten Telefo nanschl"ssen  auszustatten. 

2. Das interne Telefonnetz ± auch mobil ± soll folgende Anschl"sse erfassen:

± Regiezentrale, 

± Kabine Stadionsprecher

± Befehlsstellen der Polizei, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, des 
Ordnungsdienstes,

± Polizeiwache,

± Verwahrr!ume der Polizei,

± Mannschafts-, Schiedsrichterr!ume,

± Gesch!ftsstelle des Vereins. 

 Die Einrichtung weiterer Telefonanschl"sse an potenziellen Brennpunkten 
der Platzanlage (f"r Polizei, Ordnungsdienst, Rettungs- und Sicherheits-
dienst sowie Feuerwehr) ist erforderlich. 

3. Die Einrichtung von Gegensprechanlagen f"r die in Absatz 2 genannten 
Anschl"sse wird empfohlen. 

4. Wird die Funkkommunikation der Einsatzkr!fte von Polizei und Feuerwehr 
innerhalb des Stadions durch bauliche Anlagen gest#rt, ist die Stadion-
anlage mit technischen Anlagen zur Unterst"tzung des Funkverkehrs aus-
zustatten.
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§ 15
Brandschutz
1. Die von der !rtlichen Feuerwehr geforderten Hydrantenanschl"sse sind 

einzurichten.

2. An Punkten, die durch die Feuerwehr festzustellen sind, sind dar"ber hi-
naus Feuerl!scher der Kategorie A, B, C, Gr. III aufzustellen. Die Feuer-
l!scher sind so zu kennzeichnen, dass ihr Austausch und Ver#nderungen 
festgestellt werden k!nnen. 

3. Bei den Spielen sind im Innenraum Eimer mit Sand und feuerhemmende 
Handschuhe bereitzustellen. 

§ 16

Erste Hilfe
1. Im Stadion muss mindestens ein ausreichend groûer Raum f"r den Sani-

t#ts- und Rettungsdienst mit der erforderlichen Ausstattung vorhanden 
sein. 

2. Ein #rztliches Untersuchungszimmer f"r Spieler und Schiedsrichter, das in 
Notf#llen auch f"r verletzte Zuschauer gebraucht werden kann, soll in un-
mittelbarer N#he der Umkleidekabinen und des Spielfeldes vorhanden 
sein. Die T"ren und Korridore zu diesem Zimmer sollen so breit sein, dass 
der Zutritt auch mit Tragbahren und Rollst"hlen m!glich ist. Das Zimmer 
muss hell und hygienisch und mindestens mit Untersuchungstisch, Trag-
bahre, Waschbecken, Medikamentenschrank, Sauerstoff- und Blutdruck-
messger#t und Telefon mit Zugang zum internen und externen Telefonnetz 
ausgestattet sein.

3. Dar"ber hinaus muss im Stadion zus#tzlich mindestens ein deutlich ausge-
schilderter Raum f"r die medizinische Erstversorgun g zur Verf"gung  stehen.

III. Organisatorische/betriebliche Maßnahmen
§ 17

Grundsatz
1. Der Verein ist verpflichtet, alle organisatorischen und betrieblichen Maû-

nahmen zu treffen, die geeignet und erforderlich sind, Gefahren f"r die 
Platzanlage, die Zuschauer und den Spielbetrieb vorzubeugen sowie diese 
bei Entstehen abzuwehren. In den Lizenzligen und in der 3. Liga beinhaltet 
dies die Zertifizierung des Sicherheitsmanagement-Systems auf Grund-
lage der Vorgaben der DFB-Kommission Pr#vention & Sicherheit & Fuûball-
kultur durch einen vom DFB anerkannten unabh#ngigen Partner. Weitere 
Einzelheiten hierzu sind in der Anlage 6 der Richtlinien zur Verbesserung 
der Sicherheit bei Bundesspielen geregelt.

2. Bei Ausw#rtsspielen wird empfohlen, bei geschlossener, vereinsorgani-
sierter An- und Abreise in Z"gen oder Bussen die G#stefans durch den 
Ordnungsdienst des Gastvereins begleiten zu lassen und im Stadion des 
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Heimvereins in die sicherheitstechnischen Abwicklungen einzubeziehen. 
Bei Spielen mit erhöhtem Risiko gemäß § 32 sind diese Maßnahmen ver-
bindlich.

 Art und Umfang der Einbeziehung des Ordnungsdienstes des Gastvereins 
in die sicherheitstechnischen Abwicklungen im Stadion sind im Einverneh-
men zwischen Heim- und Gastverein festzulegen. Die Gästeordner sollen 
bei Heimspielen ihres Vereins im Heimbereich tätig und den Fans ihres Ver-
eins bekannt sein sowie Kenntnisse über die mitreisende Fanszene haben.

 Die Ordnungsdienstkräfte des Gastvereins werden im Zuständigkeits-
bereich des Heimvereins – vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Ab-
sprachen mit dem Heimverein – lediglich beratend und unterstützend tätig. 
Die Erkennbarkeit der Gästeordner für die Gästefans ist sicherzustellen.

 In besonders gelagerten Fällen kann ihnen durch vertragliche Vereinbarung 
auch die Ausübung des Hausrechts übertragen werden. Heim- und Gast-
verein müssen sich dann insbesondere über die Kostentragung verständigen.

 Die Bundespolizei und die für die Platzanlage zuständige Polizei sind über 
die getroffenen Maßnahmen zu unterrichten.

3. Vor Ort anwesende Sicherheits- und Fanbeauftragte des Gastvereins bera-
ten und unterstützen anlassunabhängig die für die Sicherheit Verantwort-
lichen des Heimvereins. Eigene Befugnisse stehen ihnen – vorbehaltlich 
anderslautender schriftlicher Absprachen mit dem Heimverein – nicht zu.

4. Entstehende Kosten für Gästepersonal (Ordnungsdienst, Sicherheitsbeauf-
tragter, Fanbeauftragter etc.) bleiben Kosten des Gastvereins.

5. Im Einvernehmen mit den für die Sicherheit und Ordnung zuständigen Be-
hörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr und der Rettungsdienste, 
ist ein Sicherheitskonzept aufzustellen und der DFL/dem DFB vorzulegen. 
Im Sicherheitskonzept sind die Mindestanzahl der Kräfte des Ordnungs-
dienstes, gestaffelt nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden, sowie 
die betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und be-
sonderen Sicherheitsdurchsagen festzulegen (siehe Muster-Sicherheits-
konzept des DFB).

§ 18
Zusammenarbeit Verein/Sicherheitstr•ger, Sicherheitsbeauftragter
1. Der Verein ist verpflichtet, einen Sicherheitsbeauftragten zu benennen und 

diesen mit der Wahrnehmung aller Sicherheitsaufgaben zu betrauen. Der 
Sicherheitsbeauftragte des Heimvereins muss bei jedem Heimspiel des 
Vereins anwesend sein. Bei Spielen mit erhöhtem Risiko gemäß § 32 muss 
auch der Sicherheitsbeauftragte des Gastvereins anwesend sein.

 Ist ein Sicherheitsbeauftragter verhindert, kann alternativ der Leiter des 
 Sicherheits- und Ordnungsdienstes oder ein anderer fachlich qualifizierter 
Vertreter dessen Aufgaben übernehmen.

2. Dem Sicherheitsbeauftragten obliegt es insbesondere,
– den Veranstaltungsleiter dahingehend zu beraten, dass vereinsseitig 

alle verbands- und öffentlich rechtlich gebotenen Sicherheitsvorkeh-
rungen und -maßnahmen eingeleitet und durchgeführt werden;
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– positive und negative Vorkommnisse, Erkenntnisse und Auff!lligkeiten, 
insbesondere auûergew"hnliche sicherheitsrelevante Ereignisse, vor, 
w!hrend und nach den Bundesspielen unter Nutzung des Spieltag-
reportbogens zu erfassen, auszuwerten und dem DFB und der DFL 
 sowie den an den Spielen jeweils beteiligten Vereinen umgehend nach 
Durchf#hrung des Spiels mitzuteilen;

± die gem!û § 3 Absatz 2 j!hrlich durchzuf#hrende Platzanlageninspek-
tion zu leiten oder ± soweit die Leitung durch einen Vertreter einer Ver-
waltungsbeh"rde erfolgt ± an diesen verantwortlich mitzuwirken;

± sp!testens vier Wochen vor Beginn einer jeden Saison und zus!tzlich 
sp!testens in jeder Woche vor einem Spiel sowie bei besonderen An-
l!ssen Sicherheitsbesprechungen mit Vertretern des Eigent#mers der 
Platzanlage, der Rettungs- und Sanit!tsdienste, der Feuerwehr, des 
Ordnungsdienstes, der Ordnungsbeh"rde und insbesondere der Polizei 
zu f#hren. $ber die Sicherheitsbesprechungen ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Bei spieltagsbezogenen Sicherheitsbesprechungen ist diese 
Niederschrift unverz#glich auch dem Gastverein zur Verf#gung zu stellen.

 Grunds!tze sowie Struktur einer Sicherheitsbesprechung sind der An-
lage 5 zu diesen Richtlinien zu entnehmen.

3. Dem Sicherheitsbeauftragten ist der Zugang zu allen Bereichen der Platz-
anlage zu gestatten.

4. Die Sicherheitsbeauftragten der Vereine haben mit dem f#r Sicherheits-
fragen zust!ndigen Organ des DFB eng zusammenzuarbeiten.

§ 19

•berlassung einer Platzanlage

1. Der Verein hat, sofern er keine eigene Platzanlage nutzt, mit dem Eigen-
t#mer der Platzanlage einen Nutzungsvertrag abzuschlieûen. 

2. In dem Nutzungsvertrag sollen zumindest Vereinbarungen getroffen  werden 
#ber: 

± Lage, Gr"ûe und Bezeichnung des zu nutzenden Gel!ndes und der zu 
nutzenden R!ume unter Beif#gung von Pl!nen der Platzanlage,

± Rechte und Pflichten des Nutzers,

± Nutzungsumfang und -dauer,

± berechtigte Nebennutzer und Art der Nutzungsberechtigung, 

± Berechtigung zum Einsatz eines Ordnungsdienstes, 

± technische und bauliche Betreuung der Platzanlage w!hrend der Ver-
anstaltung, insbesondere durch Anwesenheit von sachverst!ndigen 
Mitarbeitern, 

± $bertragung des Hausrechts einschlieûlich der Berechtigung des 
 Nutzers, die Aus#bung auf Dritte weiterzu#bertragen.
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§ 20

Veranstaltungsleitung

1. Der Verein hat bei Bundesspielen einen Veranstaltungsleiter einzusetzen, 
welcher w!hrend der Veranstaltung st!ndig anwesend sein muss.

2. Der Veranstaltungsleiter ist verpflichtet, st!ndigen Kontakt zu den Sicher-
heitstr!gern, insbesondere zur Polizei, zu halten. 

3. Der Veranstaltungsleiter hat daf"r zu sorgen, dass ihm Personen zur Seite 
stehen, die mit der technischen und baulichen Ausstattung der Platzanlage 
vertraut sind und erforderlichenfalls die notwendigen Maûnahmen un-
verz"gl ich einleiten bzw. durchf"hren k#nnen.

4. Bei Spielen mit erh#htem Risiko gem!û § 32 muss der Veranstaltungsleiter 
(§ 20) des Heimvereins an den Sicherheitsbesprechungen teilnehmen.

§ 21

Zutrittsberechtigung

1. Der Verein ist verpflichtet, am Spieltag nur Personen und Fahrzeugen das 
Betreten der Platzanlage zu gestatten, die einen Berechtigungsnachweis 
vorlegen k#nnen. Bauaufsichtlich zugelassene Platz- und Aufnahme kapa-
zit!ten sind zu beachten. 

2. Berechtigungsnachweise sind:

± Eintrittskarten,

± Arbeitskarten/-ausweise, 

± Durchfahrtscheine,

± Dienstausweise der Sicherheitsorgane im Zusammenhang mit der 
Wahrnehmung von dienstlichen Aufgaben stehen den Berechti gungs-
nachweisen gleich. 

3. Die Berechtigungsnachweise sollen m#glichst f!lschungssicher gestaltet 
und gegen Missbrauch durch Mehrfachnutzung gesch"tzt sein. 

4. Berechtigungsnachweise sind grunds!tzlich darauf zu beschr!nken, dass nur 
bestimmte, genau bezeichnete Bereiche betreten werden d"rfen. Berechti-
gungsnachweise mit der Befugnis, die gesamte Platzanlage zu betreten, 
sind auf das unabdingbar notwendige Maû zu beschr!nken. 

5. Auf der Eintrittskarte muss die genaue Lage des Sitzplatzes (Block, Reihe, 
Sitzplatznummer) deutlich angegeben sein. Es sollen Datum und Ort der 
Veranstaltung, Wettbewerb, Spielbeginn und die Spielpaarung sowie ein 
Verweis auf die allgemeinen Gesch!ftsbedingungen und die Stadion-
ordnung enthalten sein. Die Angaben auf der Karte m"ssen mit der Be-
schilderung der Anlage inner- und auûerhalb des Stadions "bereinstim-
men. Dabei sollen Farbcodes verwendet werden. Alle wichtigen Infor-
mationen sollen auch auf dem entwerteten Teil der Eintrittskarte, den der 
Zuschauer beh!lt, aufgef"hrt sein. 
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6. Der Kartenverkauf ist möglichst so zu organisieren, dass die Anhänger  
der beiden spielenden Mannschaften in räumlich voneinander getrennten 
Zuschauerbereichen untergebracht werden. Das gilt insbesondere für die 
Stehplatzbereiche. Im Einzelfall kann es geboten sein, den Zuschauern 
entgegen dem Aufdruck ihrer Eintrittskarte andere Bereiche zuzuweisen.

§ 22
Kontrollen
1. Zur Sicherstellung eines störungsfreien Spielablaufs, zur Verhinderung von 

Gefahren für die Zuschauer, Spieler und Schiedsrichter sind an den Zu- 
und Abgängen, den Zu- und Abfahrten der äußeren und inneren Umfrie-
dung der Platzanlage sowie an den sonstigen Zugängen nicht allgemein 
zugänglicher Bereiche lageabhängig Kontrollen der Besucher und der von 
ihnen mitgeführten Gegenstände durchzuführen. Die Kontrolleinrichtungen 
müssen so beschaffen sein, dass Kontrollen sicher, zügig und angemessen, 
insbesondere verhältnismäßig und sorgfältig, durchgeführt werden können.

2. Die Kontrollen umfassen
– die Feststellung der Zutrittsberechtigung,
– die Feststellung des Zustandes der Person darüber, ob sie alkoholisiert 

ist oder dem Einfluss anderer Mittel unterliegt, sodass sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht mehr vernunftgemäß ihren Willen betätigen kann,

– die Durchsuchung der Person (Kleider/Taschen/Rucksäcke etc.) im 
Hinblick auf das Mitführen von
• Waffen, gefährlichen Gegenständen,
• Feuerwerkskörpern, Leuchtkugeln und anderen pyrotechnischen 

Gegenständen, namentlich sogenannte bengalische Fackeln und 
Rauchpulver, die nach den Bestimmungen der allgemeinen Gesetze 
und der jeweils geltenden Stadionordnung (§ 28) nicht mitgeführt 
werden dürfen,

• alkoholischen Getränken und anderer berauschender Mittel,
• Gegenständen, die dazu bestimmt sind, die Feststellung der Identität 

einer Person zu verhindern.
3. Personen, die nicht bereit sind, sich einer Kontrolle oder einer Durch-

suchung zu unterziehen, ist der Zutritt zur Platzanlage zu untersagen. 
Zwangsweise Durchsuchungen durch den Ordnungsdienst sind  unzulässig. 

4. Werden Gegenstände festgestellt, die gemäß Absatz 2 nicht mitgeführt 
werden dürfen, so sind sie der Polizei zu übergeben oder zwischen zulagern. 
Liegt erkennbar eine Straftat vor, darf der Betroffene durch den Kontrollie-
renden bis zur Übergabe an die Polizei festgehalten werden (§ 127 Absatz 1 
Strafprozessordnung); die Übergabe ist unverzüglich durchzuführen. 
 Soweit Betroffene ihr Eigentums- und Besitzrecht an den Gegenständen 
aufgeben und diese nicht aus strafrechtlichen Gründen der Polizei über-
geben werden müssen, sind sie bis zu ihrer Vernichtung gegen Zugriff 
durch Dritte gesichert zu verwahren. 
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5. Werden bei den Kontrollen Personen festgestellt, die alkoholisiert sind oder 
dem Einfluss anderer Mittel unterliegen, so dass sie mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht mehr vernunftgem!û ihren Willen bet!tigen k"nnen, so ist 
 ihnen der Zutritt zur Platzanlage zu verwehren.

6. Bei Einzel-Kontrollmaûnahmen gegen#ber G!steanh!n gern, die in um-
schlossenen R!umen oder auf nicht einsehbaren, umschlossenen Fl!chen 
durchgef#hrt werden, muss der Heimverein auf Verlangen des Sicherheits-
beauftragten des Gastvereins die M"glichkeit einr!umen, dass entweder 
dieser selbst oder ein durch ihn zu benennender offizieller Vertreter des 
Gastvereins den jeweiligen Kontrollen als Beobachter beiwohnen kann, 
 sofern die zu kontrollierende Person ihr Einverst!ndnis hierzu erkl!rt.

§ 23

Alkoholverkaufsverbot/Getr•nkeausschank

1. Der Verkauf und die "ffentliche Abgabe von alkoholischen Getr!nken sind 
vor und w!hrend des Spiels innerhalb des gesamten umfriedeten Gel!ndes 
der Platzanlage grunds!tzlich untersagt.

2. Mit ausdr#cklicher Einwilligung der "rtlich zu st!n digen Sicherheitsorgane, 
unter maûgeblicher Ein bindung der zust!ndigen Polizeibeh"rde, kann der 
Veranstalter auf seine Verantwortung hin, je nach "rtlichen Gegebenheiten, 
ausnahmsweise den Ausschank von alkoholreduziertem Bier (mit einem 
Alkoholwert bis zu 3 Prozent), von Bier (mit einem Alkoholwert von nicht 
mehr als 5 Prozent) oder Getr!nken mit vergleichbar geringem Alkohol-
gehalt vornehmen.

 F#r die Einwilligung hat der Veranstalter begr#ndet darzulegen, dass alkohol-
bedingte Ausbr#che von Gewalt und Ausschreitungen v on Zuschauern nicht 
zu bef#rchten sind, wobei die Erkenntnisse der Polizei einzubeziehen sind.

 Die erteilte Einwilligung wird widerrufen, wenn aufgrund alkoholbedingter 
Ausschreitungen weitere Vorf!lle zu prognostizieren sind.

 Wird die Einwilligung versagt oder widerrufen, so erstreckt sich die Unter-
sagung des Alkoholausschanks auf eine oder mehrere Platzanlagen und 
auf einen Zeitraum von einem Spieltag bis zu sechs Monaten.

 Zust!ndig f#r die Festlegung des Umfangs und die D auer in diesem Falle ist

a) bei Bundesspielen im Sinne von § 40 Nr. 2. DFB-Spielordnung die DFL 
f#r die DFL Deutsche Fuûball Liga

b) bei Bundesspielen im Sinne von § 40 Nrn. 3. und 4. DFB-Spielordnung 
das DFB-Pr!sidium.

3. Werden Personen im Bereich der Platzanlage angetroffen, die alkoholisiert 
sind oder unter anderen, den freien Willen beeintr!chtigenden Mitteln 
 stehen, so sind sie aus der Platzanlage zu verweisen.

4. Getr!nke d#rfen nur in Beh!ltnissen verabreicht werden, die nach Gr"ûe, 
Gewicht und Art der Substanz nicht splittern k"nnen und nicht als Wurf- 
und Schlagwerkzeuge geeignet sind. Soweit m"glich und geboten, sind 
mit den "rtlich zust!ndigen Beh"rden Absprachen dar#ber zu treffen, in 
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welcher Weise Aspekte des Umweltschutzes (Abfallvermeidung, Recycling 
etc.) bei der Beschaffung und Verwendung der Beh!ltnisse ber"cksichtigt 
werden k#nnen. 

§ 24
Verbot des Einbringens und Abbrennens von Pyrotechnik
1. Der Verein sorgt im Rahmen seiner M#glichkeiten daf"r, dass keine Pyro-

technik und vergleichbare Gegenst!nde in die Platzanlage eingebracht, 
abgebrannt oder verschossen werden. 

2. Der Verein stellt bei Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten im Zusam-
menhang mit der widerrechtlichen Verwendung von pyrotechnischen 
 Gegenst!nden Strafantrag. Bei Bekanntwerden der Herkunftsquellen  
wird auch Strafantrag bezogen auf den Verk!ufer gestellt bzw. das Amt f"r 
Arbeitsschutz informiert.

3. Eine Befreiung des in Absatz 1 geregelten Verbots gem!û § 34 kann grund-
s!tzlich nur f"r beh#rdlich genehmigte Feuerwerke oder !hnliche Ver-
anstaltungen, die von einer Fachfirma durchgef"hrt werden sollen, erteilt 
werden. Die Alleinverantwortung f"r die Veranstaltung verbleibt in jedem 
Fall beim Verein.

§ 25
Freihalten der Rettungswege
1. Die gem!û § 8 festgelegten Rettungswege sind jederzeit freizuhalten.
2. Alle Zu- und Abgangstore der Rettungswege sind – von der Öffnung der 

Platzanlage an bis zu deren Leerung ± durch den Ordnungsdienst st!ndig 
besetzt zu halten. 

3. Soweit eine Laufbahn vorhanden ist, muss diese mindestens auf einer 
 Seite f"r das Befahren durch Einsatzfahrzeuge freigehalten werden.

§ 26
Ordnungsdienst
1. Mit Öffnung der Platzanlage sind die Sicher heit und Ordnung zu gew!hr-

leisten und aufrechtzuhalten. Dies gilt auch f"r die Durchsetzung aller in 
diesen Richtlinien enthaltenen Verpflichtungen.

2. Begriff und Status des Ordnungsdienstes
a) Als Ordnungsdienstkr!fte im Sinne dieser Richtlinien gelten nur Per-

sonen, denen der Betreiber der Platzanlage/Veranstalter insbesondere 
die Aufgaben "bertragen hat, die Gesundheit und das Eigentum derer 
zu sch"tzen, die die Platzanlage bereitstellen bzw. benutzen. Die 
 Ordnungsdienstfunktion tritt erst mit der veranstaltungsbezogenen 
%bernahme der Aufgabe ein.

b) Als Ordnungsdienstkr!fte im Sinne dieser Richtlinien gelten nicht, Per-
sonen, denen lediglich Serviceaufgaben "bertragen worden sind (zum 
Beispiel Platzanweisungen, Auskunftserteilungen). Sie sind jedoch dem 
Ordnungsdienst nach Nr. 2. a) zuzurechnen, wenn ihnen neben den 
Serviceaufgaben zus!tzlich Schutz- und Sicherheitspflichten "ber-
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tragen worden sind (zum Beispiel neben der Platzanweisung auch das 
Freihalten von Auf- und Abg!ngen bzw. Rettungswegen).

c) Dem Verein bleibt es unbenommen, die Aufgaben des Ordnungs-
dienstes organisatorisch wie folgt durchzuf"hren:

± durch einen vereinseigenen Ordnungsdienst,

± durch einen oder mehrere gewerbliche Sicherheitsdienste gem!û  
§ 34a GewO in Verbindung mit der Bewachungs verordnung (Be-
wachV) oder

± durch eine Kombination dieser Alternativen.

d) Die Beauftragung der einzelnen Mitarbeiter des vereinseigenen Ord-
nungsdienstes ist aus haftungsrechtlichen Gr"nden durch einen schrift-
lichen Vertrag, aber mindestens durch eine konkrete Handlungs- bzw. 
Dienstanweisung zu regeln. Der Vertrag bzw. die Handlungs- oder 
Dienstanweisung soll insbesondere folgendes beinhalten:

± "bertragene Aufgaben

· Aufgabenkatalog

· zu besetzende Positionen

· Vorlage von Einsatzpl!nen

· zeitliche Dimension der Aufgaben

± Rechte und Pflichten des Ordnungsdienstes gegen"ber den Benut-
zern der Platzanlage

± Anzahl und Auswahl der einzusetzenden Mitarbeiter sowie ihre 
fachliche und  persönliche Qualifikation

– Organisation des Ordnungsdienstes, Unterstellungsverh!ltnisse

± Kennzeichnung der Mitarbeiter des Ordnungsdienstes.

e)  Zur Wahrnehmung der Aufgaben des Ordnungsdienstes sind anforde-
rungsspezifisch auch weibliche Einsatzkr!fte einzusetzen.

3. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des  Ordnungsdienstes haben vor 
 Erbringung ihrer Dienstleistung mindestens folgende Voraussetzungen zu 
erf"llen:

± Mindestalter 18 Jahre

± Nachweis der Zuverl!ssigkeit (Nr. 4.)

± Nachweis der Geeignetheit (Nr. 5.)

4. Nachweis der Zuverl!ssigkeit

a) Der Nachweis der Zuverl!ssigkeit ist sowohl f"r vereinseigene als auch 
f"r gewerbliche Sicherheits- und Ordnungsdienstkr!fte nach den gel-
tenden Vorschriften des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG), § 34a 
Gewerbeordnung (GewO) sowie der Bewachungsverordnung (Be-
wachV) zu erbringen. Bei vereinseigenen Sicherheits- und Ordnungs-
dienstkr!ften erfolgt ein Nachweis der Zuverl!ssigkeit gegen"ber dem 
Verein nach den zuvor genannten Regelwerken nur in dem Umfang, wie 
ein solcher Nachweis in rechtlich zul!ssiger Weise f"r die einzelne 
 Sicherheits- und Ordnungsdienstkraft gef"hrt werden kann.
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 Von vereinseigenen Sicherheits- und Ordnungsdienstkr!ften ist ein 
F"hrungszeugnis zu verlangen. Soweit es in den einzelnen Bundes-
l!ndern rechtlich zul!ssig ist, ist zus!tzlich bei der zust!ndigen Polizei-
beh#rde eine $berpr"fung in den polizei lichen Auskunftssystemen vor-
zunehmen. 

b) Die $berpr"fung der Zuverl!ssigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die wiederholt eingesetzt werden, ist nach Maû gabe der zuvor 
unter a) genannten Anforderungen alle drei Jahre rechtzeitig jeweils vor 
Beginn der Spielsaison zu wiederholen.

c) Der Verein hat die Zuverl!ssigkeits"berpr"fung und deren Ergebnis 
 aktenkundig zu machen und auf Anforderung dem DFB nachzuweisen, 
dass eine Zuverl!ssigkeits"berpr"fung stattgefunden hat.

5. Nachweis der Geeignetheit

a) Als geeignet gelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungs-
dienstes nur, wenn sie vor ihrem Einsatz an/auf einer Platzanlage aus 
Anlass einer Fuûballveranstaltung

± "ber die Zielsetzung ihrer Verwendung, ihre Rechte, Pflichten sowie 
Aufgaben, wesentliche Abl!ufe und Problemfelder w!hrend einer 
Fuûballveranstaltung eingehend unterrichtet worden sind und

± ihre Eignung durch eine fachkundige Person festgestellt worden ist.

b) Die Unterrichtung umfasst 

± f"r den allgemeinen Ordnungsdienst mindestens 22 Stunden

± f"r die F"hrungskr!fte mindestens 33 Stunden 

 Der Nachweis der Unterrichtung erfolgt durch ein vom DFB bereitge-
stelltes Online-Teilnehmermanagementsystem.

6. F"hrungskr!fte

Als F"hrungskr!fte sind anzusehen:

± der Leiter des Ordnungsdienstes und sein Vertreter,

± s!mtliche Leiter r!umlich oder funktional eingeric hteter Abschnitte, Unter-
abschnitte sowie

± Funktionstr!ger in herausgehobenen, besonderen Aufgabenbereichen.

7. Qualifizierung

a) Die Qualifizierung bestimmt sich nach den f"r alle Vereine verbindlichen 
Vorgaben des DFB. Diese umfassen: 

± das Fachhandbuch f"r Lehrkr!fte zur Beschulung der Ordnungs-
dienste im Profifuûball (FHB),

± das modulare Beschulungskonzept, insbesondere mit dem Grund-
modul und der dazugeh#rigen Pr!sentation und der Handakte/dem 
Leitfaden,

± das E-Learning-Modul f"r das Selbststudium der Ordnungsdienst-
kr!fte.
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b) Als Lehrkraft darf eine Person nur zugelassen werden, wenn ihr die 
 Beschulungsberechtigung durch den DFB verliehen worden ist. Die 
 Beschulungsberechtigung wird nur erteilt, wenn die Person ihre Be-
f!higung durch ein Zertifikat nachweist, das sie nach Durchlaufen einer 
Beschulung nach den Vorgaben des DFB an einer unabh!n gigen Ein-
richtung mit Absc hlusspr"fung erworben hat. 

c) Die vom Verein f"r die Beschulungsberechtigung vorgesehene Lehr-
kraft ± gegebenenfalls auch deren Vertreter ± sind dem DFB nur vom 
entsendeten Verein rechtzeitig zu benennen. Neben den erforderlichen 
Personaldaten sind auch bisherige berufliche T!tigkeiten und Qua li fi ka-
tionen, wie zum Beispiel Nachweise entsprechend § 34a Gewerbeord-
nung (GewO) in Verbindung mit der Bewachungsverordnung  (Bewach V), 
mitzuteilen. Den Vereinen steht es im Übrigen frei, vereinsübergreifend 
Lehrkräfte bereitzustellen.

d) Für die Ausbildung als Lehrkräfte können nur zugelassen werden: 
aa) der hauptamtliche Sicherheitsbeauftragte des Vereins, wenn er 

ein vom DFB anerkanntes aufgabenbezogenes Zertifikat erlangt 
hat,

bb) eine Führungskraft der Polizei, wenn sie über einschlägige und 
 hinreichende Erfahrungen in der Sicherheitsgewährleistung bei 
Fußballveranstal tungen der Profiligen verfügt und nachweisen 
kann,

cc) andere als die vorgenannten  Personen, wenn sie
– über einschlägige und hinreichende Erfahrungen in der Sicher-

heitsgewährleistung bei Fußballveranstaltungen der drei  oberen 
Profiligen verfügen und 

– eine besondere Qualifizierung durchlaufen haben, die dem 
Kontaktstudium der Sicherheitsbeauftragten der Vereine ent-
spricht, das die SRH Hochschule Heidelberg anbietet.

e) Der Beschulungsverpflichtung unterliegen uneingeschränkt alle Ord-
nungsdienst kräfte — unabhängig davon, ob sie als vereinseigene oder 
von einem gewerblichen Sicherheits- bzw. Bewachungsdienst oder 
 einem Unternehmen in ähnlicher Organisationsform eingesetzt werden.

 Das Unterrichtungsverfahren mit Nachweis der IHK nach § 34a der Ge-
werbeordnung (GewO) in Verbindung mit der Bewachungsverordnung 
(BewachV) ersetzt nicht die Unterrichtung nach dem DFB-Schulungs-
konzept.

 Ausnahmen von der Beschulungsverpflichtung ergeben sich aus der 
Anlage 7 zu den Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundes-
spielen „Anerkennung anderer Nachweise“.

8. Beschulungskoordinatoren
 Zur Gewährleistung der Qualifizierung der Ordnungsdienstkräfte haben die 

Vereine  einen Beschulungskoordinator einzusetzen und  diesen dem DFB 
zu benennen. Aufgaben und Pflichten ergeben sich aus der Anlage 8 zu 
den Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen.
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9. Aufgaben des Ordnungsdienstes
 Der Ordnungsdienst hat auf der Platzanlage insbesondere folgende Auf-

gaben wahrzunehmen:
a) Durchführung von Kontroll- und Streifentätigkeiten

aa) Zugangs- und Zufahrtskontrollen an der äußeren und inneren Um-
friedung des Stadions sowie — wenn besonders angeordnet — 
an bestimmten Zugängen der Zuschauerbereiche und an nicht 
allgemein zugänglichen Bereichen mit dem Ziel, das Eindringen 
 Unberechtigter und gefährdender Personen sowie das Einbringen 
nicht erlaubter Gegenstände zu verhindern, insbesondere durch:
– Prüfung der Zugangsberechtigung (zum Beispiel Eintrittskarte, 

Berechtigungsausweise, Akkreditierungen);
– Anforderungsspezifische Durchsuchung der Bekleidung und 

der mitgeführten Behältnisse der Personen auf das Mitführen 
unerlaubter Waffen, gefährlicher Werkzeuge, pyrotechnischer 
Gegenstände, Dro gen, Alkoholika etc.;

– Zurückweisen der Personen, die nicht bereit sind, sich einer 
Kon trolle ihrer Zugangsberechtigung und Durchsuchung zu 
unterziehen und/oder aufgrund ihres Verhaltens erkennbar 
 eine Gefahr für die Sicherheit im Stadion bedeuten;

– Entgegennahme, Lagern und gegebenenfalls Wiederaushän-
digen von Gegenständen, die nach rechtlichen Vorschriften 
oder nach der Stadionordnung nicht mitgeführt werden  dürfen, 
soweit sie nicht der Polizei zu übergeben sind;

– Durchgängige Anwesenheit und Kontrolle an den Zugängen 
bestimmter Zuschauerbereiche, insbesondere zur Verhinde-
rung des Überschreitens der zulässigen Kapazität sowie des 
Einbringens verbotener Waffen, gefährlichen Werk zeuge etc. 
(zum Beispiel pyrotechnische Gegenstände), wenn dies be-
sonders angeordnet worden ist.

bb) Bestreifung besonderer Bereiche,  insbesondere der Zaunanlagen, 
zur  Verhinderung des verbotenen Eindringens und der Ablage 
 unerlaubter Gegenstände bzw. deren Wiederaufnahme.

b) Durchführung von Schutzmaßnahmen
– Vor der Öffnung der Platzanlage: Feststellung, dass alle im Zuge der 

Fluchtwege und der Spielfeldumzäunung liegenden Rettungstore 
funktionsfähig und entsperrt sind. Die Panikverschlüsse der Ret-
tungstore in der Spielfeldumzäunung dürfen nicht durch zusätzliche 
Schlösser blockiert sein.

– Schutz sicherheitsempfindlicher Bereiche (zum Beispiel Kassen, 
Kartenverkaufsstellen, Mannschafts- und Schiedsrichterräume, 
Räume und Plätze für gefährdete Personen und deren Fahrzeuge, 
Personal und technische Ausstattung der Medienvertreter);

– Schutz gefährdeter Personen, soweit dies nicht der Polizei vorbe-
halten ist;
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– Schutz der Schiedsrichter und der Mann schaften sowie deren un-
mittelbaren Begleitpersonals bei allen Aufenthalten und Bewegun-
gen innerhalb der Platzanlage;

– Verhindern des Überwechselns von Zuschauern in einen Block, für 
den sie keine Eintrittskarte vorweisen können;

– Durchsetzung und Sicherung festgelegter Blocktrennungen und 
-pufferungen;

– Freihalten der Auf- und Abgänge in den Zuschauerbereichen sowie 
der Rettungswege;

– Besetzen der Zugänge, Ausgänge und insbesondere der Rettungs- 
bzw. Fluchttore grundsätzlich von der Öffnung bis zur Schließung 
der Platzanlage;

– Verhindern des unberechtigten Eindringens von Stadionbesuchern, 
insbesondere in den Stadioninnenraum, und soweit dies erfolgt sein 
sollte, Entfernung der Person.

c) Sonstige Maßnahmen und Vorkehrungen

– Mitwirkung bei der Gewährleistung  einer geordneten Evakuierung 
im Gefahrenfall;

– Regelung des im befriedeten Stadion bereich stattfindenden Fahr-
zeug- und Fußgängerverkehrs;

– Durchsetzen der Stadionordnung;

– Meldung aller sicherheitsrelevanter Sachverhalte im Rahmen der 
vorge gebenen Kommunikationswege und – soweit es geboten ist – 
auch an andere Stellen (zum Beispiel Hausdienste des Stadion-
betreibers, Feuerwehr und Rettungsdienste).

10. Die Aufgaben des Ordnungsdienstes sind aufgabenspezifisch — regional 
und funktional — in Abschnitte sowie gegebenenfalls Unter abschnitte zu 
gliedern. Entsprechende Führungskräfte sind einzusetzen.

11. Die Anzahl der einzusetzenden Ordner richtet sich grundsätzlich nach den 
örtlichen Gegebenheiten (Anzahl der Ein- und Ausgänge, Rettungstore 
etc.), der zu erwartenden Zuschauerzahl und der Gefahrenträchtigkeit des 
Anlasses.

12. Vor der Festlegung der Einsatzstärke sind die örtlichen Sicherheitsorgane, 
insbesondere die Polizei, zu hören.

13. Der Ordnungsdienst ist mit geeigneten Kommunikationsmitteln für alle 
Führungskräfte und für die Mitarbeiter auszustatten, die an sicherheits-
relevanten Stellen eingesetzt sind. 

14. Es ist ein Kommunikationsplan zu erstellen, der alle Sicherheitsträger 
 umfassen soll. Der Kommunikationsplan ist an alle Sicherheitsträger zu 
verteilen.

15. Zur Überprüfung der nach Nr. 9. wahrzunehmenden Aufgaben kann die 
DFB-Zentral verwaltung eine Ordnungsdienstkontrolle anordnen.
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IV. Sonstige Maßnahmen
§ 27

Pläne der Platzanlagen
 1. Die Platzanlage ist mit allen ihren Einrichtungen, Toren, Zu- und  Abgängen, 

Ein- und Ausfahrten, Umfriedungen, Rettungswegen, Beschilderungen 
u. Ä. in ihren wesentlichen Zügen in Planunterlagen festzuhalten. 

 2. Die Planunterlagen sind in den Einsatzzentralen der Sicherheitsträger 
 auszulegen. Die Pläne sind darüber hinaus dem DFB in mindestens 
DIN-A2-Größe zur Verfügung zu stellen.

 3. Den Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungs- und Sani-
tätsdienstes, des Ordnungsdienstes sind auf Anforderungen verkleinerte 
Unter lagen (bis zur Größe DIN A5) zur Verfügung zu stellen.

§ 28
Stadionordnung
1. Im Benehmen mit den örtlichen Sicherheitsträgern und dem Platz anlagen-

eigentümer ist darauf hinzuwirken, dass für die Platzanlage eine öffentlich-
rechtliche Benutzungsordnung (Stadionordnung) erlassen wird. 

2. Die Stadionordnung soll Ge- und Verbote enthalten, die dazu beitragen, 
sicherheits- und ordnungsbeeinträchtigende Verhaltensweisen von Be-
suchern der Platzanlage zu reduzieren. Für den Fall der Nichtbeachtung 
sollen die Ge- und Verbote sanktioniert werden.

3. Vor den Stadioneingängen ist die Stadionordnung gut sichtbar und lesbar 
durch Aushang den Besuchern zur Kenntnis zu bringen. 

§ 29
Stadionsprecher
1. Der Stadionsprecher ist zu schulen und mit vorbereiteten Texten für Laut-

sprecherdurchsagen auszustatten. 
2. Lautsprecherdurchsagen sind insbesondere für folgende Fälle vorzube-

reiten, die Texte sind sowohl beim Platzanlagensprecher als auch bei der 
Polizei sofort greifbar vorzuhalten:
– Zuschauer bei Spielbeginn noch vor den Eingängen,
– Spielabbruch durch den Schiedsrichter, 
– schwere Auseinandersetzung zwischen gewalttätigen Zuschauer gruppen, 
– Übersteigen der Spielfeldumfriedung durch einzelne Zuschauer bzw. 

durch Zuschauergruppen, 
– Abbrennen von Pyrotechnik,
– Auffinden eines sprengstoff-/brandsatzverdächtigen Gegenstandes,
–  Bedrohung mit Brand- und Sprengstoffanschlägen,
–  Gefahren durch Unwetter bzw. bauliche Mängel der Platzanlage,
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– Gefahren durch panikartige Verhaltensweisen der Zuschauer,
– Gefährdung der Standsicherheit der Tribünen durch entsprechendes 

Verhalten der Zuschauer (Schwingungen).

Bis 30. Juni 2018 gilt folgender Wortlaut:
§ 30

Fanbeauftragter
1. Der Verein muss einen Fanbeauftragten einsetzen.
2. Aufgabe des Fanbeauftragten ist es unter anderem, alle Maßnahmen zu 

 ergreifen, die geeignet und erforderlich sind, die Anhänger des eigenen 
 Vereins von sicherheitsgefährdenden Verhaltensweisen innerhalb und 
 außerhalb der Platzanlagen abzuhalten. Dabei ist besonders anzustreben, 
dass Gewaltneigungen erkannt und abgebaut sowie bestehende „Feind-
bilder“ beseitigt oder reduziert werden.

3. Die unter Absatz 2 genannten Ziele sollen vom Fanbeauftragten insbeson-
dere durch folgende Maßnahmen erreicht werden:
– Besprechungen mit den Anhängern, Weitergabe von Informationen,
– Veranstaltungen mit den Anhängern, an denen Vereinsmitarbeiter und 

Spieler beteiligt werden,
– Aufenthalte bei den Anhängern während der Heim- und Auswärtsspiele 

und gezieltes Einwirken auf sie in gefährlichen Situationen.
4. Ein Fanbeauftragter nimmt an den Sicherheitsbesprechungen spätestens 

vier Wochen vor Beginn einer jeden Saison und bei Bedarf zusätzlich an 
den spieltagsbezogenen Sicherheitsbesprechungen teil.

5. Der beim Spiel anwesende Fanbeauftragte hat ferner die Aufgabe, positive 
und negative Vorkommnisse, Erkenntnisse und Auffälligkeiten, insbeson-
dere auûergew#hnliche sicherheitsrelevante Ereignisse, vor, w!hrend und 
nach den Bundesspielen unter Nutzung des Spieltagreportbogens zu 
 erfassen und auszuwerten und dem DFB und der DFL umgehend nach 
Durchf"hrung des Spiels mitzuteilen.

Ab 1. Juli 2018 gilt folgender Wortlaut:
§ 30

Fanbeauftragter
1. Der Verein muss einen Fanbeauftragten  einsetzen.

2. Aufgabe des Fanbeauftragten ist es unter anderem, alle Maûnahmen zu 
ergreifen, die geeignet und erforderlich sind, die Anh!nger des eigenen 
Vereins von sicherheitsgef!hrdenden Verhaltensweisen innerhalb und 
 auûerhalb der Platz anlagen abzuhalten. Dabei ist besonders an zustreben, 
dass Gewaltneigungen erkannt und abgebaut sowie bestehende ¹Feind-
bilderª beseitigt oder reduziert werden.
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 Der Fanbeauftragte hat zudem positive und  negative Vorkommnisse, Er-
kenntnisse und Auff!lligkeiten, insbesondere auûergew"hnliche sicher-
heitsrelevante Ereignisse, vor, w!hrend und nach den Bundesspielen unter 
Nutzung des Spieltagreportbogens zu erfassen und auszuwerten und dem 
DFB und der DFL umgehend nach Durchf#hrung des Spiels mitzuteilen.

3. Die unter Nr. 2. genannten Ziele sollen vom  Fanbeauftragten insbesondere 
durch folgende Maûnahmen erreicht werden:
± Besprechungen mit den Anh!ngern, Weitergabe von Informationen,
± Veranstaltungen mit den Anh!ngern, an denen Vereinsmitarbeiter und 

Spieler beteiligt werden,
± Aufenthalte bei den Anh!ngern w!hrend der Heim- und Ausw!rtsspiele 

und gezieltes Einwirken auf sie in gef!hrlichen Situationen.
4. Der Verein muss dem Fanbeauftragten zur Er f#llung seiner Aufgaben eine 

angemessene tech nische Ausstattung (unter anderem Computer und 
 Mobiltelefon) zur Verf#gung stellen und ihm die notwendigen Reise- sowie 
gegebenenfalls $bernachtungskosten f#r die Begleitung bei Ausw!rts-
spielen erstatten.

 Dem Fanbeauftragten soll zudem die Teilnahme an funktionsrelevanten 
 Tagungen (z. B. Fanbeauftragten-Tagungen sowie Fanbeauftragten- Vollver-
sammlung) und Weiterbildungen durch $bernahme der anfallenden Kosten 
erm"glicht werden.

5. Ein Fanbeauftragter nimmt an den Sicherheitsbesprechungen sp!testens 
vier Wochen vor  Beginn einer jeden Saison und bei Bedarf zus!tzlich an 
den spieltagsbezogenen Sicherheits besprechungen teil.

§ 31
Stadionverbote
Die Verh!ngung und Verwaltung von Stadionverboten regelt die Richtlinie zur 
einheitlichen Behandlung von Stadionverboten, die von der DFB-Kommission 
Pr!vention & Sicherheit & Fuûballkultur erlassen wird.

§ 32
Spiele mit erhöhtem Risiko/Spiele unter Beobachtung
1. Spiele mit erh"htem Risiko

a) Spiele mit erh"htem Risiko sind Spiele, bei denen aufgrund allgemeiner 
Erfahrung oder aktueller Erkenntnisse die hinreichende Wahrscheinlich-
keit besteht, dass eine besondere Gefahrenlage eintreten wird.

b) Die Feststellung, dass ein Spiel mit erh"htem Ris iko gegeben ist, obliegt 
in erster Linie dem Heimverein, der die Entscheidung fr#hestm"glich 
nach Anh"rung der Sicherheitsorgane ± insbesondere des Einsatz-
leiters der Polizei ± zu treffen hat. Die Vereine sind verpflichtet, ihre Ent-
scheidung dem DFB unverz#glich mitzuteilen. Dasselbe gilt, wenn einer 
entsprechenden Anregung des Gastvereins oder der Sicherheitsorgane 
nicht entsprochen wurde. Die DFB-Zentralverwaltung ist berechtigt, 
aufgrund eigener Erkenntnisse ein Spiel als ¹Spiel mit erh"htem Risikoª 
einzustufen.
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c) Bei Spielen mit erhöhtem Risiko sind die allgemeinen Sicherheits-
maßnahmen mit besonderer Sorgfalt durchzuführen. Die DFB-Zentral-
verwaltung kann eine Sicherheitsaufsicht anordnen.

d) Darüber hinaus sind folgende Maûnahmen zu erw#gen:

± Begrenzung des Verkaufs der Eintrittskarten sowohl f"r Steh- als 
auch Sitzplatzbereiche;

± strikte Trennung der Anh#nger in den Zuschauerbereichen durch

± Zuweisung von Pl#tzen entgegen dem Aufdruck auf den Eintritts-
karten (zwangsweise Kanalisierung),

± Einrichten und Freihalten sogenannte ¹Pufferbl!ckeª (Freibl!cke 
zwischen gef#hrdeten Zuschauerbereichen),

± Verst#rkung des Ordnungsdienstes, insbesondere an den Zu- und 
Ausg#ngen der Zuschauerbereiche, im Innenraum der Platz-
anlage und zwischen den Anh#ngern verfeindeter Zuschauer-
gruppen;

± Durchf"hrung von verst#rkten Personenkontrollen;

± striktes Freihalten der Auf- und Abg#nge in den  Zuschauerbereichen;

± Bewachung der Platzanlage mindestens in der Nacht vor der Veran-
staltung;

± rechtzeitige Information der Zuschauer "ber den ¹Ausverkaufª eines 
Spiels;

± Begleitung der G#stefans durch Ordner des Gastvereins;

± Einsatz des Stadionsprechers des Gastvereins;

± Verbot des Verkaufs und der !ffentlichen Abgabe von alkoholischen 
Getr#nken.

 Der Heimverein hat gegen"ber DFB und DFL rechtzeitig vor dem Spiel 
schriftlich darzulegen, aus welchen Gr"nden Maûnahmen durchgef"hrt 
werden sollen. Der Gastverein ist "ber die Maûnahmen unverz"glich zu 
informieren. Diese Darlegung soll grunds#tzlich im Rahmen der Nieder-
schriften zu den Sicherheitsbesprechungen erfolgen und dokumentiert 
werden.

2. Spiele unter Beobachtung

a) Spiele unter Beobachtung sind Spiele, bei denen die Voraussetzungen 
f"r ein Spiel mit erh!htem Risiko nicht vorliegen, bei denen aufgrund 
allgemeiner Erkenntnisse sowie Verhaltensweisen der Zuschauer in  
der Vergangenheit Sicherheitsbeeintr#chtigungen jedoch nicht aus-
geschlossen sind. 

b) Zur Beobachtung dieser Spiele kann die DFB-Zentralverwaltung eine 
 Sicherheitsaufsicht anordnen.

3. Sicherheitsaufsichten

 Der mit der Sicherheitsaufsicht Beauftragte ist den Vereinen rechtzeitig 
 bekannt zu geben. Die Vereine stellen sicher, dass der Beobachter Zutritt 
zu allen Bereichen und sicherheitsrelevanten Besprechungen hat.
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V. Schlussbestimmungen
§ 33

Ordnungsvorschrift
Für den Fall, dass die baulichen, technischen, organisatorischen und betrieb-
lichen Anforderungen an die Nutzung einer Platzanlage diesen Richtlinien nicht 
entsprechen und daraus dauernde schwerwiegende Sicherheits beein träch-
tigungen zu erwarten sind, kann die Platzanlage nach vorherigen Androhungen 
für Bundesspiele gesperrt werden. 

§ 34
Befreiung
Von den einzelnen Vorschriften kann in begründeten Ausnahmefällen unter 
 Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten Befreiung erteilt werden. Die 
Befreiung kann nur auf Antrag des Platzvereins erteilt werden. Der  Antrag ist zu 
begründen.
Zuständig ist die DFB-Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur.  
Bei  An trä gen der Vereine der Lizenzligen soll eine Abstimmung mit der DFL 
stattfinden.

§ 35
Inkrafttreten
Diese geänderten Richtlinien sind am 15. Februar 2013 in Kraft getreten.
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ANLAGE 1

Infrastrukturelle/sicherheitstechnische Anforderungen,  
die im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens/ 

Zulassungsverfahrens nachzuweisen und für den  
Spielbetrieb zu erfüllen sind

Bundesliga/2. Bundesliga
– Zuschauerkapazität des Stadions von mindestens 15.000 Plätzen, davon 

mindestens 3.000 Sitzplätze. 
 Presse- und Ehrentribüne müssen gedeckt sein.
 Mindestens ein Drittel aller Sitzplätze soll gedeckt sein.
– Flutlichtanlage mit einer Beleuchtungsstärke von Minimum 800 Lux EV mit 

einer Ersatzstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung
– Naturrasenspielfeld
– Rasenheizung

3. Liga
– Zuschauerkapazität des Stadions von mehr als 10.000 Plätzen, davon min-

destens 2.000 Sitzplätze. 
 (Für eine etwaige Ausnahmeregelung im ersten Jahr müssen im Hinblick 

auf die Zuschauerkapazität mindestens 1.000 Sitzplätze vorhanden sein.)
 Presse- und Ehrentribüne müssen gedeckt sein.
 Mindestens ein Drittel aller vorhandenen Sitzplätze soll überdacht sein.
 (Für zweite Mannschaften der Lizenzligen: Zuschauerkapazität des Sta-

dions von über 5.000 Besucherplätzen; Benennung Ausweichstadion für 
Spiele mit erhöhtem Zuschaueraufkommen bzw. Risikospiele.)

 (In Einzelf!llen k#nnen Ausnahmeregelungen durch die DFB-Zentral ver wal-
tung unter Mitwirkung der DFB-Kommission Pr!vention & Sicherheit & 
Fuûballkultur getroffen werden.)

 F"r die G!stefans sind 10 % der Gesamtkapazit!t (Sitz- und Stehpl!tze), 
mindestens 1.000 Besucherpl!tze (Steh- und Sitzpl!tze) vorzusehen. 

 Bei einem Aufstieg in die 2. Bundesliga muss gem!û § 6.3 Lizenzie rungs-
ordnung das Fassungsverm#gen des Stadions mindestens 15.000 Besu-
cherpl!tze betragen.

± Flutlichtanlage mit einer Beleuchtungsst!rke von Mittelwert E- Cam 800 lx, 
Gleichm!ûigkeiten: Min/Mittel 0.6, Min/Max 0.4 mit einer Ersatzstrom-
versorgung bei Live-$bertragungen; Sicherheitsbeleuchtung.

 (Keine $bergangsregelung m#glich)

± Naturrasenspielfeld

±  Rasenheizung (soweit im Rahmen des Zulassungsverfahrens keine Aus-
nahmegenehmigung erteilt wurde)
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Sonstiges
Die Platzanlage muss von der zust!ndigen Beh"rde entsprechend den Vor-
gaben der Versammlungsst!tten-Verordnung bzw. der einschl!gigen Bau-
vorschriften vor Beginn des Spieljahres auf ihre Verkehrssicherheit #berpr#ft 
und abgenommen sein.

Eine Ablichtung des Abnahmeprotokolls ist der DFB-Kommission Pr!vention & 
Sicherheit & Fuûballkultur vorzulegen.

Gleichfalls sind eine Ablichtung der beh"rdlichen Festlegung des Fassungs-
verm"gens sowie des amtlichen Messprotokolls der Flutlichtanlage gem!û 
Vorgabe DFB vorzulegen.
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ANLAGE 2

Infrastrukturelle/medientechnische Anforderungen
Bundesliga/2. Bundesliga

– Umkleideräume Mannschaften 

– Gr"ûe: mindestens 40 m 2

± Einzelduschen: mindestens 6

± WCs: mindestens 2

± Umkleider!ume Schiedsrichter

± Gr"ûe: mindestens 20 m 2

± Einzelduschen: mindestens 2

± WCs: mindestens 1

± PC/Laptop mit Internetzugang im Stadion f#r Spiel bericht Online,  Drucker

± Doping-Kontrollraum (unweit der Mannschaftskabinen ) mit folgender Mindest-
ausstattung

± Tisch

± 4 St#hle

± Waschbecken mit flieûendem Wasser

± Toilettenartikel (Seife, Handt#cher etc.)

± Toilette (angrenzend zum Raum oder im Raum selbst)

 In unmittelbarer N!he des Raums f#r Doping-Kontrol len sollte sich ein Warte-
raum befinden, der Platz f#r eine Garderobe sowie f#r 8 Sitzpl!tze bietet.

 Weitere Einzelheiten siehe Anti-Doping-Richtlinien.

± VIP-Raum gem!û Vorgaben DFL

± Merchandising gem!û Vorgaben DFL

3. Liga

± Umkleider!ume Mannschaften 

± Gr"ûe: mindestens 40 m 2

± Einzelduschen: mindestens 6

± WCs : mindestens 2

± Umkleider!ume Schiedsrichter 

± Gr"ûe: mindestens 20 m 2

± Einzelduschen: mindestens 2

± WCs: mindestens 1

± PC/Laptop mit Internetzugang im Stadion f#r Spiel bericht Online,  Drucker
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– Doping-Kontrollraum (unweit der Mannschaftskabinen) mit folgender Mindest-
ausstattung
– Tisch
– 4 Stühle
– Waschbecken mit fließendem Wasser
– Toilettenartikel (Seife, Handtücher etc.)
– Toilette (angrenzend zum Raum oder im Raum selbst)

 In unmittelbarer Nähe des Raums für Doping-Kontrollen sollte sich ein Warte-
raum befinden, der Platz für eine Garderobe sowie für 8 Sitzplätze bietet.

 Weitere Einzelheiten siehe Anti-Doping-Richtlinien.
– VIP-Raum

– Fassungsvermögen: mindestens 100 Personen, davon 20 Plätze für 
den Gastverein

– Ausreichende Anzahl VIP-Parkplätze
– Merchandising

– mindestens ein Merchandising-Stand/Fanshop im Stadion bzw. Stadion-
umfeld
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ANLAGE 4

Regelung der Sicherheit und Ordnung im Stadion
Zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Stadion ist es erforderlich, 
den Stadionbesuchern verbindliche Verhaltensvorschriften vorzugeben.
Die Ausgestaltung der Verhaltensvorschriften ist von den Umständen des 
Einzel falls abh!ngig. In Betracht kommen zum Beispiel eine "ffentlich-recht-
liche Benutzungsordnung und/oder Allgemeine Gesch!ftsbedingungen.

A. !ffentlich-rechtliche Stadionordnung

 Bei dem Erlass einer "ffentlich-rechtlichen Stadionordnung sind die jewei-
ligen landesrechtlichen und "rtlichen Besonderheiten zu ber#cksichtigen.

 Der DFB r!t den Vereinen und Kapitalgesellschaften (nachfolgend ¹Clubsª), 
sich mit ihren jeweiligen Kommunen in Verbindung zu setzen und, soweit 
m"glich, auf die Regelung der unter C. genannten Komplexe in einer 
 "ffentlich-rechtlichen Stadionordnung hinzuwirken.

B. Zivilrechtliche Regelungen

 Das Hausrecht steht w!hrend eines Fuûballspiels in aller Regel dem aus-
richtenden Club zu.

 Der Hausrechtsinhaber kann grunds!tzlich frei dar#ber entscheiden, wem 
er zu welchen Bedingungen Zutritt ins Stadion gew!hrt. Die Freiheit des 
Veranstalters eines Fuûballspiels ist allerdings vielen Beschr!nkungen 
 unterworfen. Er hat "ffentlich-rechtliche und verbandsrechtliche Vorgaben 
zu beachten. Mit dem Verkauf von Eintrittskarten entstehen dar#ber hinaus 
vertragliche Pflichten gegen#ber dem K!ufer bzw. Karteninhaber.

 Es empfiehlt sich, die Sicherheit und Ordnung im Stadion im Verh!ltnis zu 
den Zuschauern in Allgemeinen Gesch!ftsbedingungen zu regeln, welche 
an die jeweiligen Rahmenbedingungen anzupassen sind.

C. Regelungskomplexe 

 Die folgenden Formulierungsbeispiele sollen einige regelungsbed#rftige 
Kom plexe aufzeigen. Sie orientieren sich an einer "ffentlich-rechtlichen 
Stadionordnung und sind bei einer Regelung durch den Club in All gemeinen 
Gesch!ftsbedingungen entsprechend anzupassen (zum Beispiel Entbehr-
lichkeit der Widmung, Vertragsstrafe statt Hinweis auf OWiG). Die aufge-
f#hrten Formulierungshilfen entfalten keine verbindliche Rechts wirkung, 
sie sollen lediglich als Hilfestellung dienen.

I. Geltungsbereich

 Diese Benutzungsordnung gilt f#r die umfriedeten Versammlungsst!tten 
und Anlagen des ... Stadions.
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Il. Anerkennung/Bindung
 Besucher erkennen mit dem Erwerb einer Eintritts- und/oder Berech ti-

gungs karte die Regelung der Stadionordnung als verbindlich an.
 Die Bindungswirkung dieser Stadionordnung entsteht mit dem Zutritt zum 

Stadiongelände.

III. Widmung
1. Das Stadion dient vornehmlich der Austragung von Fußballspielen und 

der Durchführung von Großveranstaltungen mit überregionalem oder 
repräsentativem Charakter.

2. Ein Anspruch der Allgemeinheit auf Benutzung der Versammlungs-
stätten und der Anlagen des Stadions besteht nicht.

3. Die im Einzelfall abzuschließenden Verträge über die Benutzung des 
Stadions richten sich nach bürgerlichem Recht.

IV. Aufenthalt
1. In den Versammlungsstätten und Anlagen des ... Stadions dürfen sich 

an Veranstaltungstagen nur Personen aufhalten, die eine gültige Ein-
tritts karte oder einen sonstigen Berechtigungsausweis mit sich führen 
oder die ihre Aufenthaltsberechtigung für diese Veranstaltung auf eine 
andere Art nachweisen können.

 Eintrittskarten und Berechtigungsausweise sind innerhalb der Stadion-
anlage auf Verlangen der Polizei oder des Kontroll- und Ordnungs-
dienstes vorzuweisen.

2. Das Stadion kann während der Veranstaltungen videoüberwacht  werden.
3. Zuschauer haben den auf der Eintrittskarte für die jeweilige Veran stal-

tung angegebenen Platz einzunehmen.
4. Für den Aufenthalt im Stadion an veranstaltungsfreien Tagen gelten die 

Regelungen des allgemeinen Hausrechts.

V. Eingangskontrolle
1. Jeder Besucher ist beim Betreten der Stadionanlage verpflichtet, dem 

Kontroll- und Ordnungsdienst seine Eintrittskarte oder seinen Berech-
tigungs  ausweis unaufgefordert vorzuzeigen und auf Verlangen zur 
$berpr"fung auszuh!ndigen.

2. Jeder Besucher ist ferner grunds!tzlich verpflichtet, sich auf Auffor-
derung des Kontroll- und Ordnungsdienstes ± unter Inanspruchnahme 
von technischen Mitteln ± durchsuchen und "berpr"fen zu lassen, ob er 
auf Grund von Alkohol- oder Drogenkonsum oder wegen des Mitf"h-
rens von Waffen oder von gef!hrlichen oder feuergef!hrlichen Sachen 
ein Sicherheitsrisiko darstellt. Die Durchsuchung erstreckt sich auch 
auf mitgef"hrte Gegenst!nde.
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3. Personen, die ihre Aufenthaltsberechtigung nicht nachweisen können, 
und Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, wird der Zutritt zum 
Stadion nicht gewährt. Dasselbe gilt bei der Austragung von Fußball-
spielen für Personen, gegen die innerhalb der Bundesrepublik ein für 
die jeweilige Veranstaltung wirksames Stadionverbot besteht. Ein An-
spruch der zurückgewiesenen Besucher auf Erstattung des Eintritts-
geldes besteht grundsätzlich nicht.

VI. Verhalten im Stadion
1. Innerhalb der Stadionanlage hat sich jeder Besucher so zu verhalten, 

dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder – mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar – behindert oder belästigt wird.

2. Die Besucher haben Anordnungen der Polizei, der Feuerwehr, des 
Kon troll-, des Ordnungs- und des Rettungsdienstes sowie der 
Stadion ver waltung, des Veranstalters und des Stadionsprechers Folge 
zu leisten.

3. Zur Abwehr von Gefahren sind die Besucher verpflichtet, auf entspre-
chende Anweisung der Polizei oder des Kontroll- und Ordnungs-
dienstes auch andere als auf ihrer Eintrittskarte vermerkte Plätze – 
auch in anderen Blöcken – einzunehmen.

4. Alle Auf- und Abgänge sowie die Rettungswege sind freizuhalten.

VII. Verbote
1. Den Besuchern des Stadions ist das Mitführen folgender Gegen stände 

untersagt:
a) rassistisches, fremdenfeindliches, extremistisches, diskriminieren-

des, rechts- bzw. linksradikales Propagandamaterial, auch dann, 
wenn es strafrechtlich nicht relevant ist;

b) politische und religiöse Gegenstände aller Art, einschließlich 
 Banner, Schilder, Symbole und Flugblätter;

c) Waffen jeder Art;
d) Sachen, die als Waffen oder Wurfgeschosse Verwendung finden 

können;
e) Gegenstände, die geeignet und den Umständen nach dazu be-

stimmt sind, die Feststellung der Identität zu verhindern;
f) Gassprühdosen, ätzende oder färbende Substanzen;
g) Flaschen, Becher, Krüge oder Dosen, die aus zerbrechlichem, 

splitterndem oder besonders hartem Material hergestellt sind;
h) sperrige Gegenstände wie Leitern, Hocker, Stühle, Kisten,  Reise koffer;
i) Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln und andere pyrotechnische 

Gegen stände;
j) Fahnen- oder Transparentstangen, die länger als 1,50 Meter sind 

oder deren Durchmesser größer als drei Zentimeter ist;
k) mechanisch betriebene Lärminstrumente;
l) alkoholische Getränke aller Art;
m) Tiere;
n) Laser-Pointer.
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2. Verboten ist den Besuchern weiterhin:
a) jegliches Verhalten, das die öffentliche Ordnung gefährdet oder 

stört; dazu gehört insbesondere die Art und Weise des Auftretens – 
einschließlich des Tragens entsprechender Kleidungsstücke, mit 
dem bzw. mit denen rassistische, fremdenfeindliche,  extremis tische, 
diskriminierende, rechts- bzw. linksradikale Parolen zum Ausdruck 
kommen oder erkennbar kommen sollen;

b) nicht für die allgemeine Benutzung vorgesehene Bauten und Ein-
richtungen, insbesondere Fassaden, Zäune, Mauern,  Umfrie dun gen 
der Spielfläche, Absperrungen, Beleuchtungsanlagen, Kamera-
podes te, Bäume, Masten aller Art und Dächer zu besteigen oder zu 
übersteigen;

c) Bereiche, die nicht für Besucher zugelassen sind (zum Beispiel das 
Spielfeld, den Innenraum, die Funktionsräume), zu betreten;

d) mit Gegenständen aller Art zu werfen;
e) Feuer zu machen, Feuerwerkskörper oder Leuchtkugeln abzu-

brennen oder abzuschießen;
f) ohne Erlaubnis (... hier die zuständige Stelle einfügen ...) Waren 

und Eintrittskarten zu verkaufen, Drucksachen zu verteilen und 
Samm lungen durchzuführen;

g) bauliche Anlagen, Einrichtungen oder Wege zu beschriften, zu 
 bemalen oder zu bekleben;

h) außerhalb der Toiletten die Notdurft zu verrichten oder das Stadion 
in anderer Weise, insbesondere durch das Wegwerfen von Sachen, 
zu verunreinigen;

i) der Zutritt/Aufenthalt im Stadion unter erkennbar erheblichem 
Alko  hol- oder Drogeneinfluss.

VIII. Haftung
1. Das Betreten und Benutzen des Stadions erfolgt auf eigene Gefahr. 

Für Personen- und Sachschäden, die durch Dritte verursacht wurden, 
wird nicht gehaftet.

2. Unfälle oder Schäden sind unverzüglich (... hier die zuständige Stelle 
 einfügen ...) zu melden.

IX. Folgen bei Zuwiderhandlungen
1. Wer den Vorschriften der Nummern IV., V., VI. und VII. dieser Benut-

zungsordnung zuwiderhandelt, kann mit einer Geldbuße von min-
destens EUR 5,00 bis höchstens EUR 1.000,00 in Anlehnung an die 
Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWIG) belegt 
werden. 

 Besteht der Verdacht einer strafbaren Handlung oder einer sonstigen 
Ordnungswidrigkeit, so kann Anzeige erstattet werden.
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2. Sollten aus Zuwiderhandlungen von Besuchern gegen die Vorschriften 
der Nummern IV., V., VI. und VII. dieser Benutzungsordnung Sank-
tionen/Geldstrafen durch Verbände, wie insbesondere FIFA, UEFA, 
DFB oder DFL Deutsche Fußball Liga, resultieren, so kann der zuwider-
handelnde Besucher regresspflichtig sein.

3. Bei Verst"ûen gegen die Stadionordnung k"nnen Besucher ohne Ent-
sch!digung aus dem Stadion verwiesen und mit einem Stadionverbot 
belegt werden [ehemals Nr. 2.].

4. Die Rechte des Inhabers des Hausrechts bleiben unber#hrt [ehemals 
Nr. 3.].
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ANLAGE 5
Die Kooperation aller Verantwortlichen  

zur Gew•hrleistung der Sicherheit anl•sslich  
von Fuûballgroûveranstaltungen

Vorgaben und Empfehlungen f€r die Verantwortlichen  
der Vereine und Kapitalgesellschaften (im Folgenden Vereine  

oder Klubs genannt) des Profifuûballs

I. Grunds•tzliches zu einer Sicherheitsbesprechung
1. Sinn und Zweck
 Die Kooperation zwischen allen Beteiligten ist ein bedeutsames Element 

zur Gewährleistung der Sicherheit anlässlich von Großveranstaltungen, 
insbesondere im Bereich des Profifußballs. Unabgestimmte isolierte Hand-
lungen im Rahmen der eigenen Zuständigkeit sollten der Vergangenheit 
angeh"ren.

 Alle Beteiligten sind aufgefordert, st!ndig in nichtanlass- und anlassbezo-
genen Besprechungen die Sicherheitssituation bei Fuûballveranstaltungen 
nicht nur im Generellen, sondern auch von Fall zu Fall ± je nach Bedeutung 
und Brisanz einer Begegnung ± spielbezogen zu erheben, auszuwerten, zu 
beurteilen. Als Ergebnis davon sollten stets abgest immte Maûnahmen  stehen, 
die sowohl zust!ndigkeitsintern kommuniziert und ± wenn erforderlich ± 
auch zust!ndigkeits#bergreifend gemeinsam medial vertreten werden. 

 Als Beteiligte der Sicherheitsgespr!che kommen vor allem infrage:
 ± Eigent#mer der Sportst!tte
 ± Verein/Klub
  · Veranstaltungsleiter
  · Sicherheitsbeauftragter
  · Ordnungsdienstleiter 
  · Fan-Beauftragter
 ± Öffentliche Institutionen
  • Einsatzleiter der Landes- und Bundespolizei
  • Einsatzleiter Feuerwehr/Brandsicherheitsdienst
  • Einsatzleiter Rettungsdienst/Sanitätsdienst
  • Vertreter des ÖPNV
 – Nur wenn fallabhängig zwingend geboten auch
  • Vertreter der Staatsanwaltschaft
  • Vertreter der Kommune (Ordnungsamt, Bauaufsicht etc.)
  • Fanprojekt
  • Medienbeauftragter des Vereins
 Die Initiative zur Durchführung von Sicherheitsgesprächen hat grundsätz-

lich der ausrichtende Verein/Klub zu ergreifen, soweit nicht eine "ffentliche 
Institution dazu einl!dt und die Federf#hrung #bernimmt.
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2. Rechtliche Grundlagen
 Die Verpflichtung der Vereine und Klubs zur Zusammenarbeit ergibt sich 

insbesondere aus den nachstehenden verbandsinternen und öffentlich-
rechtlichen Regularien:

 – § 18 SiRiLi DFB1, im Besonderen aus Ziff. 2 – dritter Spiegelstrich 
 – Art. 57 Abs. 1–3 Stadionhandbuch2  
 – G), Ziff. 2.2 NKSS3  
 – § 38 VStättV4 
 Im Übrigen muss es schon im Eigeninteresse des jeweiligen Vereins/Klubs 

liegen, seine aus der Verkehrssicherungspflicht (§ 823 BGB) und der aus 
dem Zuschauervertrag resultierenden R$cksichtspflicht (§ 241 II BGB) so 
abzustimmen, dass Konflikte mit der Aufgabenwahrnehmung der !ffent-
lichen Institutionen vermieden werden.

3. Verfahren
 Es ist grunds"tzlich Aufgabe des ausrichtenden Klubs, zu der nichtanlass- 

bzw. anlassbezogenen Sicherheitsbesprechung einzuladen, soweit dies 
nicht durch eine !ffentliche Institution, insbesondere durch die Polizei, er-
folgt. In der Regel kommt diese Aufgabe dem Sicherheitsbeauftragten des 
Vereins zu. In besonderen F"llen kann es geboten sein, diese Rolle auch 
durch ein Vorstandsmitglied wahrzunehmen.

 Der Termin f$r die Besprechung ist so rechtzeitig anzusetzen, dass die dor-
tigen Beurteilungen und Absprachen ± auch unter dem Aspekt einer infrage 
kommenden medialen Beteiligung ± umgesetzt werden k!nnen. 

 Der Einladung zur Sicherheitsbesprechung soll grunds"tzlich eine Agenda 
beigef$gt sein, aus der die zu besprechenden Punkte hervorgehen. Es 
 erscheint zweckm"ûig, diese Punkte vorher mit den Gespr"chspartnern 
abzustimmen.

 Die Ergebnisse der Besprechung, insbesondere Absprachen und Fest-
legungen $ber bestimmte Sicherheitsmaûnahmen, sind zwingend zu 
 protokollieren und untereinander abzustimmen; ein Einvernehmen ist 
 herzustellen (§ 38 Abs. 2 VSt"ttV).5 Das fehlende Einvernehmen in f$r die 
Sicherheit substanziellen Aufgabenfeldern kann im Schadensfall dazu 
 f$hren, dass alle Verantwortlichen zivilrechtlich zum Schadensersatz oder 
im Rahmen der Garantenstellung strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden. 

 Ist das Einvernehmen $ber bedeutsame Sicherheitsmaûnahmen nicht zu 
erreichen, ist schnellstm!glich der DFB, Hauptabteilung Pr"vention und 
Sicherheit, einzuschalten.

 Die weiteren Strukturvorstellungen ergeben sich aus dem beigef$gten 
 Diagramm.

4. Inhalte
 Die Sicherheitsbesprechung sollte sich inhaltlich mit folgenden Themen-

stellungen befassen:
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– Zuständigkeitsübergreifende Erhebung aller sicherheitsrelevanten Er-
kenntnisse

– Gemeinsame Bewertung der Erkenntnisse
– Festlegung abgestimmter operativer – vorbeugender und repressiver – 

Maßnahmen; ein Schwerpunkt dabei ist die Abstimmung des Vorge-
hens bei bestimmten Problemlagen (z. B. Abbrennen von Pyrotechnik in 
einem Zuschauerbereich, Eindringen von Zuschauern auf das Spielfeld)

 Näheres zu den Inhalten siehe unter II.

5. Schlussbemerkung
 Diese Vorgaben sollten grundsätzlich Handlungsgrundlage der Vereine bei 

der Durchführung von Sicherheitsgesprächen sein. Sie dienen der Unter-
stützung der Vereine und sind keinesfalls als Instrument der Disziplinierung 
gedacht. 

II. Zu behandelnde Inhalte einer Sicherheitsbesprechung
1.  Erhebung der sicherheitsrelevanten Erkenntnisse/Informationen

• Fanlage
 Verhältnis der beiden Vereine zueinander: Feindschaft, Freundschaft, 

Rivalität, neutrales Verhältnis, Koalitionen
• Gruppenerkenntnisse
 Gruppenname, Symbole, Führungs-/Kommunikationsstrukturen, regel-

mäßige oder sporadische Publikationen, Verbindung zu anderen Grup-
pen, Verhältnis zu Anhängern, zu benachbarten Gruppen oder anderen 
Vereinen, besondere Verhaltensweisen, Auffälligkeiten der Gruppe oder 
ihrer Mitglieder – auch außerhalb des Fußballgeschehens

 Szenebeschreibung
 Gewalttäterpotenzial, Anzahl B- und C-Fans
 Besonderheiten/Saisonerkenntnisse aus vorangegangenen Begegnungen

1  DFB-Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen vom 27.11.2009; URL: http://
www.dfb.de/uploads/media/Richtlinien-Verbesserung-Sicherheit-Bundesspielen-12-2011.pdf

2  DFL- und DFB-Stadionhandbuch Anforderungen an Fußballstadien in baulicher, infrastruktureller, 
organisatorischer und betrieblicher Hinsicht – ohne Datum; URL: http://www.bundesliga.de/media/
native/dfl/dfl_dfb_stadion_handbuch.pdf

3  Nationales Konzept Sport und Sicherheit, G) Konzeption zur Institutionalisierung der Zusammen-
arbeit auf örtlicher und überörtlicher Ebene

4  Vgl. beispielsweise: Versammlungsstättenverordnung Baden-Württemberg vom 28.4.2004 (GBl.  
S. 311, ber. 653), in Kraft getreten am 1.7.2004; URL: http://dejure.org/gesetze/VStaettVO;  Achtung: 
Die VStättV sind Landesrecht. Sie richten sich grundsätzlich an der Muster-VStättV aus. Dennoch 
können sie Abweichungen aufweisen. Es ist zwingend notwendig, die landesspezifisch geltenden 
VStättV einzusehen.

5  Versammlungsstättenverordnung Baden-Württemberg a.a.O. (Fn 9). Hinweis: Die Frage um die 
Herstellung des „Einvernehmens“ spielt in der Untersuchung um die Ereignisse anlässlich der 
Loveparade in Duisburg am 24.7.2010 eine besondere Rolle.
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• Mannschaft
 Ankunft, Hotel
• Fans
 Anzahl, verkaufte Karten, aufgeschlüsselt Heim/Gäste, Steh-/Sitzplatz, 

Anreise Gästefans: Bahn, Bus, Pkw, Flugzeug
 Begleitung durch Ordner, Fan-Betreuer (Anzahl, Bekleidung)
 Fanutensilien, Fanmobil
 Stadionöffnung, Anzahl Kassen
• Ansprechpartner, Besprechungen
 SB, FB, Pol.-Führer, VL
 Kurvengespräch, Treffpunkt bei Besonderheiten, Festlegung Code

2. Sicherheitsbeurteilung der Veranstaltung (Risikobewertung)
• Zuschauerbedingt
 Aggressionspotenzial einzelner Fangruppierungen, Ultras, Hooligans
 Personen mit Ausfallerscheinungen (Drogen, Alkohol)
 Ausschreitungen bei Anreise
 Ausschreitungen im Stadion/am Stadion
 Ausschreitungen außerhalb des Stadionumfelds
 Anreise von Personen mit Stadionverbot, Verhalten, Aufenthaltsorte, 

Bereichsbetretungsverbote
 Verhalten bei Eingangskontrollen, Gedränge
 Einbringen Choreografien, Capo
 Geplante Aktionen (bekannt/vermutet)
 Abbrennen Pyro, Vorgehensweise, Abläufe
 Übergriffe gegen Verantwortliche des Vereins, Spieler, Ordner, Polizei
 Überwinden von Zaunanlagen, Spielfeldumfriedung
• Technische Risiken
 Medientechnik
 Mobile Tribünen
 Veranstaltungstechnische Installationen
• Kriminelle Risiken
 Drohanrufe, Bombendrohungen
 Eigentumsdelikte (Bandendiebstahl)
 Delikte gegen Körper, Gesundheit
• Witterungsbedingte Risiken
 Blitz, Eis, Schneefall
 Sturm, Gewitter
 Hohe Außentemperaturen
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• Brandrisiken
 Vorhandene Brandlasten
 Zelte
 Pyrotechnik
 Catering, Heizplatten
 Dekomaterialien
 Leicht entzündbare Exponate
 Gasflaschen, Druckbehälter
• Sonstige Risiken
 Verkehrsprobleme (z. B. Baustellen, Sperrungen)
 Parkplätze
 Umleitung #PNV
 Drittveranstaltungen

3. Abstimmung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen
 Zielsetzung ist die Festlegung erforderlicher Sicherheitsmaûnahmen zur 

Gewährleistung der sicheren Durchführung der Veranstaltung sowie der 
 Sicherheit der Zuschauer und Spieler.

 Die Bewertung der Risiken bestimmt maßgeblich den Umfang und die Aus-
stattung des erforderlichen Ordnungsdienstes, des Sanitätsdienstes, die 
Anwesenheit/Stärke der Polizei; unter Umständen die Einrichtung einer 
Brandsicherheitswache.

 Darüber hinaus wird dringend angeraten, anhand immer wiederkehrender, 
bekannter Szenarien detailliert das gemeinsame Vorgehen abzustimmen, 
festzulegen und zu protokollieren; dies betrifft insbesondere:
– das Einbringen und Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen
– das Vorgehen gegen gewaltbereite/-tätige Fangruppen, die bereits im 

Vorfeld der Veranstaltung durch massive Störungen aufgefallen sind 
 (intensive Durchsuchungen; Untersagung, das Stadion zu betreten)

– das m$gliche Eindringen von gewaltbereiten/-t"tigen Personen bzw. 
Personengruppen auf das Spielfeld

± der Versuch gewaltbereiter/-t"tiger Gruppen, im Stadion zusammen-
zutreffen

± das Zusammenwirken mit dem Schiedsrichter bei anstehenden Ent-
scheidungen !ber die Unterbrechung bzw. den Abbruch eines Spiels

± die Verz$gerung eines Spielbeginns, weil beispielsweise noch nicht alle 
Zuschauer Zugang zum Stadion gefunden haben

± %berrennen/St!rmen der Eingangsbereiche
± Besteigen der Spielfeldumfriedung
± Anbringung von Fahnen/Bannern an der Spielfeldumfriedung/Block-

trennung
± Werfen von Gegenst"nden in den Innenraum (Spieler, Schiedsrichter)
± Zeigen von Transparenten/Plakaten mit strafrechtlichen oder buûgeld-

bew"hrten Inhalten
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Richtlinien zur Verbesserung der  
Sicherheit bei Bundesspielen

 Thema     Beteiligte

Vor dem Spieltag Am Spieltag In der Halbzeit Nach dem Abpfiff Heimreise Nach dem Spieltag

Kl!rung Infrastruktur  
und Logistik

Sicherheits- und  
Organisationsbesprechung

Kurvengespr!ch Halbzeitgespr!ch Abmarsch Abstimmung De-Briefing

Ticketing Sicherheits- und Spielorganisation
• Spieltermin
• Ticketing
• Stadionöffnung
• Parkplätze
• Absperrmaßnahmen/Fantrennung
•  § 32 der Richtlinien zur Verbesserung 

der Sicherheit bei Bundesspielen
• Abreise
• Öffentlichkeitsarbeit
• Fan-Ordner
• Bereichsbetretungsverbote
• Fanbriefe
• Fandialog
• Öffentlichkeitsarbeit

Informations-
austausch
•  Vorstellung der 

 Ansprechpartner
• Aktuelle Lage
•  Besonderheiten des 

Spieltages
• Choreografien
•  Kommunikations- und 

Verhaltens regeln
•  Maßnahmen nach 

Spielende

Lagebericht Abmarsch Abstimmung De-Briefing
• Mediale Auswertung
• Besondere Vorkommnisse
• Beschwerdemanagement
• Maßnahmenkatalog

Ticketmanager,  
Sicherheitsbeauftragter, 
Polizei

Fanangelegenheiten

Fan-Beauftragter,  
Sicherheitsbeauftragter

Sicherheit Heim- und Gastverein
•  Veranstaltungsleiter  

(bei Risikospielen)
• Sicherheitsbeauftragte
• Fan-Beauftragte
• Fanprojekt
• Ticketmanager
• Volunteers
• Behindertenbeauftragte
• Pressesprecher
Polizeien des Bundes  
und der L!nder, Stadt
• Rechts- und Ordnungsamt
• Straßenverkehrsamt
• Umwelt- und Bauaufsicht
• Bahn
• Verkehrsbetriebe
• Feuerwehr
• Ordnungsdienst
• Behindertenbeauftragte
• Sanitätsdienst

Heim- und  
Gastverein
•  Veranstaltungsleiter 

(bei Risikospielen)
•  Sicherheits-

beauftragte
• Fan-Beauftragte
• Fanprojekt
Ordnungsdienst
Polizeien des  Bundes 
und der L!nder

Heim- und  
Gastverein
•  Veranstaltungsleiter 

(bei Risikospielen)
•  Sicherheits-

beauftragte
• Fan-Beauftragte
Ordnungsdienst
Polizeien des  Bundes 
und der L!nder

Heim- und  
Gastverein
•  Veranstaltungsleiter 

(bei Risikospielen)
•  Sicherheits-

beauftragte
• Fan-Beauftragte
Ordnungsdienst
Polizeien des  Bundes 
und der L!nder

Polizeien des Bundes 
und der L!nder

Heim- und Gastverein
•  Veranstaltungsleiter  

(bei Risikospielen)
• Sicherheitsbeauftragte
• Fan-Beauftragte
• Fanprojekt
• Ticketmanager
• Volunteers
• Behindertenbeauftragte
• Pressesprecher
Polizeien des Bundes  
und der L!nder, Stadt
• Rechts- und Ordnungsamt
• Straßenverkehrsamt
• Umwelt- und Bauaufsicht
• Bahn
• Verkehrsbetriebe
• Feuerwehr
• Ordnungsdienst
• Behindertenbeauftragte
• Sanitätsdienst

Sicherheitsbeauftragter, 
Polizei, Bahn,  
Verkehrsbetriebe
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ANLAGE 6

Sicherheitszertifizierung
1. Sinn und Zweck
 Zielsetzung des Verfahrens zur Sicherheitszertifizierung ist die externe und 

unabhängige Überprüfung, ob die Verantwortlichen der Vereine und Kapital-
gesellschaften des Profifußballs alle erforderlichen und zumutbaren Sicher-
heitsvorkehrungen und -maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit  
der von ihnen zu verantwortenden Fußballgroßveranstaltungen veranlasst 
und getroffen haben.

2. Durchf!hrung des Verfahrens

 Ziel des Verfahrens ist die Implementierung der im DFB-Handbuch „Zertifi-
zierung des Sicherheitsmanagements im Profifußball“ genannten Kriterien. 
Die Umsetzung erfolgt durch den Verein/die Kapitalgesellschaft (nachfol-
gend: Vereine) selbst, gegebenenfalls mit Unterstützung externer Stellen.

 Alle im DFB-Handbuch „Zertifizierung des Sicherheitsmanagements im 
Profifußball“ definierten Anforderungen müssen im Verein nachhaltig um-
gesetzt und rückverfolgbar dokumentiert werden.

 Nach erfolgreicher Implementierung wird vom Verein das Zertifizierungs-
unternehmen, mit dem der DFB einen Rahmenvertrag geschlossen hat, 
beauftragt. In diesem Rahmenvertrag sind alle Regelungen zu Umfang und 
Kosten für das Audit, die von den Vereinen zu tragen sind, geregelt.

3. Auditierung

 Das externe Audit (Zertifizierungsaudit) erfolgt in einem zweistufigen Ver-
fahren:

 a) 1. Stufe: Teilnehmende Beobachtung bei einem Heimspiel
   Das Auditorenteam beobachtet im Rahmen der ersten Stufe der Audi-

tierung die Wirksamkeit des Sicherheitsmanagements bei einem Heim-
spiel des Vereins. Die Ergebnisse werden dokumentiert und bei dem 
sich anschließenden Geschäftsstellenaudit mit berücksichtigt.

 b) 2. Stufe: Geschäftsstellenaudit
   Das Auditorenteam überprüft die im Verein vorgenommene Umsetzung 

der im DFBHandbuch „Zertifizierung des Sicherheitsmanagements im 
Profifußball“ genannten Anforderungen.

 Werden bei den Audits Hauptabweichungen (systematische Nichteinhal-
tung von Anforderungen der im DFB-Handbuch „Zertifizierung des Sicher-
heitsmanagements im Profifußball“ genannten Kriterien) festgestellt, so 
wird innerhalb von drei Monaten ein Nachaudit durchgeführt, um fest-
zustellen, ob die Mängel behoben wurden. Werden Nebenabweichungen 
und Verbesserungspotenziale festgestellt, so wird im nächsten Audit (Über-
wachungsaudit) die Umsetzung der Maßnahmen überprüft.
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 Nach Durchführung des Zertifizierungsaudits erfolgen in den ersten beiden 
Jahren j"hrliche #berwachungsaudits. Danach erfolgt die Rezertifizierung 
(Wiederholungsaudit). Ein Auditzyklus besteht somit immer aus drei Jahren.

4. Sicherheitszertifikat
 Nach dem erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierungsaudit (teilnehmende 

Beobachtung und Gesch"ftsstellenaudit) wird das Sicherheitszertifikat 
 verliehen. Das Sicherheitszertifikat wird im Auftrag des DFB durch eine 
wirtschaftlich und fachlich unabh"ngige fachkundige Stelle verliehen.

 Das Sicherheitszertifikat bescheinigt den betroffenen Vereinen, dass sie 
aus der Sicht der Zertifizierungsstelle alle fachlich gebotenen Vorkehrun-
gen und Maûnahmen eingeleitet und mit den gebotenen Qualit"tsstan-
dards unterlegt haben, die zur Gew"hrleistung der Sicherheit anl"sslich der 
von ihnen durchgef!hrten Fuûballgroûveranstaltungen notwendig sind. 
Das Sicherheitszertifikat sagt nichts dar!ber aus, in welchem Umfang und 
mit welcher G!te die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und -maû-
nahmen w"hrend einer konkreten Veranstaltung durchgef!hrt worden sind.

 Die fachkundige Stelle bleibt Ð im Rahmen des Handbuchs ¹Zertifizierung 
des Sicherheitsmanagements im Profifuûballª Ð bei dem Vorschlag zur 
Vergabe oder Vergabeablehnung des Sicherheitszertifikats frei und unab-
h"ngig.

5. Vertragliche Regelungen zwischen Verein und fachkundiger Stelle
 Zwischen Vereinen, die ihr Sicherheitsmanagement einer Auditierung 

 unterziehen lassen und den Erhalt des Sicherheitszertifikats anstreben, 
und der fachkundigen Stelle wird ein Leistungsvertrag geschlossen. Dieser 
wird von dem vorl"ufigen Auditleiter und einem Auditkoordinator des 
 Vereins Ð in der Regel dem Sicherheitsbeauftragten des Vereins Ð vor-
bereitet.
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ANLAGE 7

Anerkennung anderer Nachweise
Personen, die nach dem 1. November 2016 mit der ver bindlichen Festlegung 
der  Unterrichtung nach dem modularen Beschulungskonzept mindestens eine  
der unter den nachfolgenden Nummern genannten Eigenschaften nachweisen 
können, sind von der  Beschulung und Pr"fung gem#û § 26 Nr. 5. und § 26  
Nr. 7. Sicherheits-Richtlinien (SiRL) befreit:

1. Mitarbeiter, die Abschl"sse im Rahmen einer Laufbahnpr "fung zu-
mindest f"r den mittleren Polizeivollzugsdienst, auch im Bund esgrenz-
schutz und in der Bundespolizei, f"r den mitt leren Justizvollz ugs-
dienst, f"r den mittleren Zolldienst (mit Berechtigung zum F" hren einer 
Waffe) oder f"r Feldj#ger in der Bundeswehr erlangt haben. D iese Mit-
arbeiter m"ssen vor dem 1. November 2016 "ber einen Zeitraum von 
mindestens einem Jahr bei mindestens 15 Bundesliga spiele n/interna-
tionalen Spielen im Ordnungsdiensteinsatz mit Bewachungsa ufgaben 
ein ge setzt gewesen sein.

2. Mitarbeiter, die "ber f"r das Bewachungsge werbe einsc hl#gige Ab-
schl"sse, die aufgrund von Rechtsverordnungen nach den §§ 4 , 53 
des Berufsbildungsgesetzes oder nach den §§ 25, 42 der Handw erks-
ordnung erworben wurden, verf"gen. Diese Mitarbeiter m"ss en vor 
dem 1. November 2016 "ber einen Zeitraum von mindestens einem 
Jahr bei mindestens 15 Bundesliga spielen/internationale n Spielen  
im Ord nungs diensteinsatz mit Bewachungsaufgaben eing esetzt ge-
wesen sein.

3. Mitarbeiter, die "ber f"r das Bewachungsge werbe einsc hl#gige Ab-
schl"sse aufgrund von Rechtsvorschriften, die von den Indu strie- und 
Handelskammern nach § 54 Berufsbildungsgesetz erlassen wo rden 
sind, verf"gen. Diese Mitarbeiter m"ssen vor dem 1. November 2016 
"ber  einen Zeitraum von mindestens einem Jahr bei mindeste ns  
15 Bundes ligaspielen/internationalen Spielen im Ordnung sdienstein-
satz mit  Bewachungsaufgaben eingesetzt gewesen sein.

4. Absolventen des Studiengangs ¹Zertifizierter  Sicherh eitsmanager im 
Fuûballª und Absolventen des Kontaktstudiums ¹Zerti fizierte Lehrkraftª.

5. Sicherheits- und Ordnungsdienstmitarbeiter  eines ge werblichen Be-
wachungsunternehmens oder eines vereinseigenen Ordnungsdienstes, 
die zum 1. November 2016 "ber einen Nachweis "ber das Unterrich-
tungsverfahren bzw. einen Sachkundenachweis nach den einschl#-
gigen Vorschriften der Gewerbeordnung/Bewachungs veror dnung 
verf"gen. Die Sicherheits- und  Ordnungsdienstmitarbei ter m"ssen in 
diesem Fall vor dem 1. November 2016 "ber einen Zeitraum von min-
destens einem Jahr bei mindestens 15 Bundesligaspielen/in terna-
tionalen Spielen im Ordnungs diensteinsatz mit Bewachung sauf gaben 
eingesetzt gewesen sein. Sofern die vorgenannten Voraussetzungen 
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erf llt! sind,! erfolgt! eine! Befreiung! von! den! Modulen! 1! bis! 6! ( Basis-
ausbildung)!des!Beschulungskonzepts.

6.! Sicherheits-! und! Ordnungsdienstmitarbeiter! !eines! ge werblichen!
!Bewachungsunternehmens! oder! eines! vereinseigenen! Ordnungs-
dienstes,! die! vor! dem! 1.! November! 2016! des! ge"nderten! §! 26!
!Sicherheits-Richtlinien! (SiRL)! mindestens!  ber! einen! Z eitraum! von!
zwei! Jahren! bei! mindestens! 25! Bundesligaspielen/internati onalen!
Spielen! im! Ordnungsdienst!einsatz! mit! Bewachungsauf!gab en! einge-
setzt!waren.!In!diesen!F"llen!ist!der!Teilnahmenachweis!der! Beschu-
lung!gem"û!§!26!Sicherheits-Richtlinien! (SiRL)! in!der!alten!Fassung!
(10/15!Stunden)!zu!erbringen.

7.! Sicherheits-! und! Ordnungsdienstmitarbeiter,! die! ent sprechend! den!
Nummern! 1.! bis! 6.! ausl"n!dische! Bef"higungsnachweise! (Ge brauch!
der!Niederlassungs-!und!Dienstleistungsfreiheit)!vorlegen,!wenn!diese!
nach!Vorlage!bei!der!Hauptabteilung!Pr"vention!und!Sicherh eit!nach!
einer!abgleichenden!Einzelfallpr fung!anerkannt!worden!sind.

8.! Weitere!#bergangsregelungen:
! a)! !Mitarbeiter! gem"û! Nummern! 1.! bis! 3.! und! 5.! bis! 7.,! welch e! die!

!Voraussetzungen!der!prak!tischen!Erfahrungen!nicht!erf l len,!sind!
bis!zu!Beginn!der!Spielzeit!2017/2018!zu!beschulen.

! b)! !Sicherheits-!und!Ordnungsdienstmitarbeiter!von !Vereinen,!die!in!die!
3.!Liga!aufsteigen,!sind!innerhalb!von!zwei!Spielzeiten!zu!beschulen.

! c)! !Neu!eingestellte!Mitarbeiter,!die!nachweislich!das!M odul!1!(Theo-
rieteil)!abgeschlossen!haben,!k$nnen!vorl"ufig!im!Sicherh eits-!und!
Ordnungsdienst!eingesetzt!werden,!sofern!sichergestel lt!ist,!dass!
eine!Pr fung!innerhalb!der!folgenden!drei!Monate!abgelegt!wird.

! d)! !Personal,!das!Aufgaben!gem"û!§!26!Nr.!9.!!Sicherheits- Richtlinien!
(SiRL)!wahrnimmt,!aber!durch!die!zust"ndige!Beh$rde,!oder!i m!Fall!
von!klubeigenen!Ordnungsdiensten!durch!den!Klub,!als!Servi ce-
mitarbeiter!eingestuft!worden!ist,! ist!gem"û!Beschu lungskonzept!±!
Module!1!bis!4!±!zu!schulen.

! ! !Die!Nachweise!der!unter!den!Nummern!1.!bis!8.!genannten!Unter-
lagen!sind!vom!Beschulungskoordinator!gegen ber!der!Pr fstelle!
anzuzeigen! und! dieser! auf! Verlangen! der! Pr fstelle! vorzule gen.!
Nach!positiver! !Pr fung!erfolgt!ein!Zertifikat!  ber!den!erbra chten!
Sach-!und!Fachkundenachweis.

! ! !S"mtliche!Mitarbeiter,!die!nicht! ber!eine!der!oben!genan nten!Vor-
aussetzungen! zum! Zeitpunkt! des! Inkrafttretens! des! ge"ndert en!!
§!26!Sicherheits-Richtlinien!(SiRL)!verf gen,!sowie!s"mtlic he!Mit-
arbeiter,!die!nach!dessen!Inkrafttreten!erstmalig!eingesetzt!werden,!
sind! gem"û! dem! modularen! Beschulungskonzept! des! DFB! zu!
!unterrichten.

! ! !Inkrafttreten!der!Verpflichtung!zur!Beschulung!gem"û!mo dularem!
Beschulungskonzept!des!DFB!am!1.!November!2016.
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ANLAGE 8
Beschulungskoordinatoren und Ordner-Datenbank

I.  Aufgaben und Pflichten der Beschulungskoordinatoren
 Allgemein
 Zur Einführung des Beschulungskonzepts ist es unerlässlich, ein glaub-

würdiges und nachweisbares System zu entwickeln, an dem  besonders 
vertrauenswürdige Personen der Vereine mitwirken. Dabei kommt es auf 
Nachweisführung, Kontrolle, Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit an, um 
das Beschulungskonzept mit dem Teilnehmerportal nachhaltig mit einer 
positiven öffentlichen Außendarstellung nutzen zu können.

 Gerade die Beschulungskoordinatoren sind hier besonders gefragt.
 Die Beschulungskoordinatoren prüfen zunächst den Qualifizierungsbedarf 

und inwiefern andere Nachweise der einzusetzenden Ordnungsdienst-
kräfte anerkannt werden können (siehe dazu Anlage 7). Sollte bei einem 
 Bewerber ein Qualifizierungsbedarf bestehen, so entscheidet der Beschu-
lungskoordinator, ob der Bewerber geeignet für das E-Learning-Programm 
ist oder eine Präsenzveranstaltung besuchen muss. Bei Eignung für das 
E-Learning-Programm fordert der Beschulungskoordinator bei dem durch 
den DFB beauftragten Dienstleister die Zugangsdaten an, und der Bewer-
ber kann am E-Learning-Programm teilnehmen. Ist der Bewerber nicht für 
das E-Learning-Programm geeignet, sieht der Beschulungskoordinator 
den Bewerber für  eine Präsenzveranstaltung vor. Sobald die Schulungs-
inhalte durchlaufen wurden, wird der Bewerber durch den Beschulungs-
koor dinator zur Prüfung angemeldet.

 Das gesamte System funktioniert nur so gut, wie sie verbindlich und gewis-
senhaft ihre Arbeit in dem Konzept erfüllen.

 In diesem Zusammenhang gelten nachfol gende verbindliche Regularien 
zur Pflege des Portals:

II. Ordner-Datenbank
 Der DFB stellt den Beschulungskoordinatoren eine Datenbank sowie damit 

verbundene Dienstleistungen online zur Verfügung. Zu den Online-Diens-
ten gehören insbesondere die Bereitstellung von Datenbanken, aus denen 
sie Online-Informationen über den Qualifizierungs- und Prüfungsstand 
 ihrer Mitarbeiter eingeben, speichern, bearbeiten und abrufen können.

 Der DFB ist berechtigt, das Leistungsangebot der Online-Dienste zu än-
dern, zu modifizieren, zu ergänzen, zu verbessern oder auch zu  löschen, 
wenn und soweit dadurch die Zweck erfüllung nicht oder nicht erheblich 
beeinträchtigt wird. Informationen bezüglich dieser Modifikationen werden 
online vermittelt.
1. Zustandekommen der Nutzungsgenehmigung
 Die Vereine benennen dem DFB die ver antwortlichen Beschulungs-

koordinatoren (auch Vertreter). Bei der Registrierung der Beschulungs-
koordinatoren sind wahrheitsgemäße Angaben zu machen.
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 Die Beschulungskoordinatoren sind verpflichtet, alle eintretenden Än-
derungen der gemachten Anmeldungsdaten unverzüglich mitzuteilen, 
insbesondere die Beendigung ihrer Tätigkeiten.

 Die Nutzungsgenehmigung kommt mit der Bestellung der Beschu-
lungskoordinatoren und der anschließenden Bestätigung der E-Mail-
Adressen durch die Beschulungs koordinatoren zustande.

2. Pflichten und Obliegenheiten der Beschulungskoordinatoren

 Die den Beschulungskoordinatoren zugewiesenen persönlichen Ken-
nungen (bestehend aus Nutzernamen und Passwort) sind ausschließ-
lich für den eigenen Gebrauch bestimmt. Die  Beschulungskoordinatoren 
dürfen die Kennung Dritten nicht zugänglich oder sonst nutzbar ma-
chen. Sollen mehrere Mitarbeiter eines Vereins die Online-Dienste pa-
rallel nutzen können, sind hierfür mehrere Zugänge zu beantragen. Die 
Beschulungskoordinatoren dürfen die Kennungen auch nicht anderen 
Betriebsstätten oder verbundenen Unternehmen zugänglich machen.

 Die den Beschulungskoordinatoren zugänglichen Daten und Doku-
mente sind nur für den dienstlichen und beruflichen Gebrauch be-
stimmt. Eine direkte, mittelbare, vollständige oder partielle Nutzung der 
Dienste durch Dritte ist nicht gestattet. Die elektronischen Dokumente/
Bekanntmachungstexte dürfen ohne vorherige Genehmigung durch 
den DFB nicht in eine Datenbank, ein Netzwerk oder ein Printmedium 
eingestellt werden, welche(s) Dritten zugänglich sind. Ebenso unzu-
lässig ist es, ohne Einwilligung des DFB die Dokumente/Bekannt-
machungen an Dritte zu übersenden.

 Die Beschulungskoordinatoren oder Vertreter sind verantwortlich für 
die Richtigkeit der eingestellten Daten.

 Vor Beginn der Beschulung nach den Vorgaben des am 1. November 
2016 geänderten § 26 der Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit 
bei Bundesspielen sind alle Mitarbeiter der jeweiligen Ordnungs dienste 
in der Implementierungsphase im  Teilnehmerportal so zu erfassen, 
dass ein  lückenloser Nachweis der Beschulung möglich ist.

 Bevor die Beschulungskoordinatoren die persönlichen Daten und ins-
besondere die Nachweisführung der Beschulung und die Nachweise 
über die Anerkennung anderer Nachweise einstellen und somit ein 
rechtsverbindliches Legitimationsverfahren für den Mitarbeiter begrün-
den, haben sie sich von der Richtigkeit der vorgelegten Dokumente und 
der Nachweisführung dieser Dokumente zu überzeugen. Auch die ein-
zelnen Beschulungsmodule sind akten kundig nachzuweisen. 

 Sofern die Beschulungskoordinatoren die Bestimmungen vorsätzlich 
missachten (nicht gemeint sind technische Ungenauigkeiten oder 
Schreibfehler), ist der DFB berechtigt, den Zugang zu den Online-
Diensten zu sperren. Die Sperrung wird erst  wieder aufgehoben, wenn 
die Eintragungen des Benutzers eingehend überprüft und korrigiert 
wurden. Der verantwortliche Beschulungskoordinator oder Vertreter 
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tr gt!die!Kosten!s mtlicher!Korrekturarbeiten!am!Online-Portal!und!f"r!
die!vor!Ort!er!folgten!Einzel"berpr"fungen!der!Nachweise.

! Um!einer!missbr uchlichen!Nutzung!der!Online-Dienste!vorzubeugen,!
sind!der!DFB,!ein!vom!DFB!beauftragter!Dienstleister!und!die!Pr"fstelle!
berechtigt,!die!Nutzung!der!Online-Dienste!zu!beobachten,!zu!proto-
kollieren!und!bei!fehlerhafter!Nutzung!zu!unterbinden.

3. Nutzungszeiten/Gew•hrleistung

! Die!Online-Dienste!stehen!allen!zugangsberechtigten!Nutzern!grund-
s tzlich! 24! Stun!den! an! sieben! Tagen! der! Woche! zur! Ver!f"gung.! Die!
eingesetzten! Server! werden! regelm ûig! und! sorgf ltig! gewartet! und!
gesichert.! Gleichwohl! kann! aus! technischen! Gr"nden! keine! Gew hr!
"bernommen! werden,! dass! die! Online-Dienste! jederzeit! oder! zu! be-
stimmten!Zeiten!zur!Verf"gung!stehen.!Insbesondere!wird!im!Fall!von!
!St#rungen,! Unterbrechungen! oder! eines! !etwaigen! Ausfalls! vom! DFB!
keine! Gew hr! "bernommen.! Zum! Zwecke! von! Service-!Arbeiten! und!
Reparaturen! am! System! k#nnen! die! Online-Dienste! kurzfristig! und!
!vo!r"bergehend!abgeschaltet!werden.!

4. Urheberrecht und Datenschutz

! Abgerufene!Dokumente!darf!der!Nutzer!nicht!ver ndern,!insbesondere!
nicht! k"rzen,! umformen! oder! umgestalten.! Ebenso! ist! es! untersagt,!
!Urheberrechtshinweise!und/oder!sonstige!Angaben!in!den!Inhalten!zu!
ver ndern!und/oder!zu!beseitigen.

! Der! DFB! weist! darauf! hin,! dass! die! Nutzerdaten! gespeichert! und! im!
Rahmen!der!Zweckbestimmung!verarbeitet!werden.!Eintragungen!der!
Beschulungskoordinatoren!sind!"ber!den!Login!nachzuweisen!und!zu!
protokollieren.!Personenbezogene! Daten!werden! lediglich!an!die! be-
nannten!Stellen!(DFB,!ein!vom!DFB!beauftragter!Dienstleister,!!Pr"fstelle!
und!Beschulungskoor!dinatoren!oder!Vertreter)!im!Rahmen!der!notwen-
digen!T tigkeiten!verarbeitet.!Das!heiût,!die!Weitergabe!an!einen!mit!
der!Erf"llung!von!Vertragspflichten!beauftragten!Dritten!ist!gestattet.

5. Erkl•rung Beschulungskoordinator zum Datenschutz

! Der!Beschulungskoordinator!oder!Vertreter!erkl rt,! dass!er! s mtliche!
Hinweise! und! Durchf"hrungsanweisungen! f"r! das! Teilnehmerportal!
verstanden!hat!und!insbesondere!die!Daten!der!Mitarbeiter!erst!nach!
Vorlage!der!Datenschutzerkl rung!im!System!hinterlegt.

! Er!sichert!zu,!s mtliche!Daten,!welche!im!Rahmen!des!Teilnehmerpor-
tals!erhoben,! verarbeitet! oder!genutzt!werden,! lediglich! zur!Erf"llung!
seiner! T tigkeitspflichten! zu! nutzen.! Eine! andere! Nutzung! der! Daten!
wird!ausdr"cklich!untersagt.!Bei!Verst#ûen!haftet!der!Beschulungskoor-
dinator!oder!Vertreter!f"r!nachweislich!entstandenen!Schaden.

! Die! im! Text! genannten! Begriffe! Teilnehmer,! Mitarbeiter,! Beschu-
lungskoordinator,!Vertreter!beziehen!sich!sowohl!auf!weibliche!als!auch!
m nnliche!Personen.!
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Beschulungskoordinator:

Verein: 

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Ort/Datum: 

Unterschrift: 
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ANLAGE 9
Pr•ambel
Der Deutsche Fußball-Bund spricht sich für die Vereinheitlichung und Freigabe 
von Fan-Utensilien aus und befürwortet grundsätzlich, dass in allen Stadien 
die gleiche Praxis gilt – auch mit dem Ziel, Konflikte an den Stadiontoren zu 
vermeiden.
Die finale Entscheidung des Umgangs mit Fan-Utensilien ist jedoch immer von 
der anlassbezogenen Gefahrenanalyse und Sicherheitsbeurteilung des Ver-
anstalters unter Berücksichtigung seiner  Verkehrssicherungspflichten und zu 
beachtender  sicherheitstechnischer Bestimmungen abhängig.
Sollten bei der Freigabe von Fan-Utensilien bei  einzelnen Spielen Einschrän-
kungen als notwendig erachtet werden, sollen diese in den Sicherheits- 
Besprechungen, in denen die Interessen der Fans durch die Fan-Beauftragten 
eingebracht werden können, im Dialog mit Sicherheits-Beauftragten, Ord-
nungsdienstleitung, Feuerwehr und Polizei  thematisiert und anschließend mit 
ausreichendem Vorlauf transparent kommuniziert werden.

Vereinheitlichung und Freigabe von Fan-Utensilien
Fan-Utensilien sind ein fester Bestandteil der Fankultur in Deutschland und 
sollen nicht als Privile gien angesehen werden. Hierdurch können Fans ihre 
 Zuneigung zu ihren jeweiligen Klubs ausdrücken und für positive Stimmung 
und tolle Bilder in den Stadien sorgen.
Für viele Fans ist es nur schwer nachvollziehbar,  warum die Vorgaben für die 
Mitnahme von Fan-Utensilien in den Stadien sehr unterschiedlich ausfallen. 
Häufig führen Unklarheiten hierüber zu möglicherweise vermeidbaren Irrita-
tionen an den unterschiedlichen Standorten.
Der DFB setzt sich dafür ein, dass Fan-Utensilien bundesweit einheitlich in den 
Fußballstadien zugelassen werden können. Dabei handelt es sich um die im 
Folgenden aufgeführten Materialien:
– Kleine Schwenkfahnen bis 2,0 Meter Stocklänge mit Plastik-Leerrohr
– Schwenkfahnen ab 2,0 Meter Stocklänge
– Megafone inklusive ein Satz Ersatzakkus
– Trommeln, unten offen oder einsehbar inklusive  einem Satz Trommelstöcke 

je Trommel
– Doppelhalter bis 2,0 Meter Stocklänge mit Plastik-Leerrohr
– Zaunfahnen und Banner.
Zaunfahnen und Banner werden ausschließlich von deren Besitzern – und 
nicht von Ordnern – an  Zäunen, die dafür im Fanbereich zur Verfügung gestellt 
werden, persönlich aufgehängt. Das Auslegen von Zaunfahnen und Bannern 
wird ausdrücklich nicht akzeptiert.
Ergänzend verweist der DFB auf das Votum der Mitglieder der ehemaligen AG 
Fanbelange & Fanarbeit (7/2014), die sich mehrheitlich für die Abschaffung der 
Abgabe von Personalien für Fan-Utensilien (wie oben aufgeführt) – wie sie an 
manchen Standorten praktiziert wird – ausgesprochen haben.


